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Die Mutter der Barmherzigkeit
Am ersten Adventssonntag unterzeichnete Papst Johannes Paul II.

seine zweite Enzyklika, die unter dem Titel «Dives in misericordia - Voll
Erbarmen» (im Anschluss an Eph 2,4) die göttliche Barmherzigkeit er-
wägt. Im Hinblick auf das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen
Jungfrau und Gottesmutter Maria veröffentlichen wir im folgenden dar-
aus den Abschnitt über «Die Mutter der Barmherzigkeit», der das Kapitel
über «Das Pascha-Mysterium» beschliesst. Aus technischen Gründen
können wir den Wortlaut der ganzen Enzyklika leider erst in der Weih-
nachtsnummer dokumentieren; weil bei Redaktionsschluss noch keine
deutsche Fassung zur Verfügung stand, mussten wir aus der französi-
sehen Ausgabe übersetzen.

«In diesem Ostergesang der Kirche - <Von den Taten deiner Huld,
Herr, will ich ewig singen> - widerhallen in der Fülle ihres prophetischen
Gehaltes die Worte, die Maria bei ihrem Besuch bei Elisabet, der Frau
Zacharias' sagte: <Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht) (Lk
1,50). Mit der Inkarnation eröffnen diese Worte eine neue Perspektive
der Heilsgeschichte. Nach der Auferstehung Christi wird diese neue Per-
spektive historisch und gewinnt zugleich einen eschatologischen Sinn. Seit
diesem Augenblick folgen einander in immer grösserer Zahl neue Genera-
tionen von Menschen in der unermesslichen Menschheitsfamilie, und es

folgen einander auch neue Generationen des Volkes Gottes, die mit dem
Zeichen des Kreuzes und der Auferstehung gezeichnet sind und denen
<sein Siegel aufgedrückt) ist (vgl. 2 Kor 1,21-22), nämlich jenes des

Pascha-Mysteriums Christi, der absoluten Offenbarung dieser Barmher-
zigkeit, die Maria auf der Schwelle des Hauses ihrer Verwandten verkün-
dete: <Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht) (Lk 1,50).

Maria ist auch jene, die auf eine besondere und aussergewöhnliche
Weise - mehr als jede andere - die Barmherzigkeit erfahren hat und zu-
gleich - und wiederum auf eine aussergewöhnliche Weise - durch das Op-
fer des Herzens ihre eigene Teilnahme an der Offenbarung der göttlichen
Barmherzigkeit ermöglicht hat. Dieses Opfer ist eng verbunden mit dem
Kreuz ihres Sohnes, zu dessen Füssen sie sich auf Golgota finden musste.
Das Opfer Marias ist eine besondere Teilnahme an der Offenbarung der
Barmherzigkeit, das heisst der absoluten Treue Gottes zu seiner Liebe,
zum Bund, den er von Ewigkeit her gewollt und den er in der Zeit mit dem
Menschen geschlossen hatte, mit dem Volk, mit der Menschheit; es ist die
Teilnahme an der Offenbarung, die sich im Kreuz endgültig erfüllt hat.
Niemand hat so wie die Mutter des Gekreuzigten das Geheimnis des Kreu-
zes erfahren, die aufwühlende Begegnung der transzendenten göttlichen
Gerechtigkeit mit der Liebe: dieses <Küssen> (vgl. Ps 85,11), das von der



730

Barmherzigkeit der Gerechtigkeit gegeben wurde. Niemand hat dieses Ge-

heimnis in seinem Herzen so tief aufgenommen wie Maria: göttliches Ge-
heimnis der Erlösung, die sich auf Golgota durch den Tod ihres Sohnes

vollzog, begleitet vom Opfer ihres Mutterherzens, ihres endgültigen
<fiat>.

Maria ist deshalb jene, die das Geheimnis der göttlichen Barmher-
zigkeit am tiefsten kennt. Sie weiss um ihren Preis, sie weiss, wie gross er
ist. In diesem Sinn nennen wir sie auch Mw/Yer r/er Unse-
re Liebe Frau von der Barmherzigkeit oder Mutter der göttlichen Barm-
herzigkeit; in jedem dieser Titel liegt eine tiefe theologische Bedeutung,
weil sie die besondere Vorbereitung ihrer Seele, ihrer ganzen Person zum
Ausdruck bringen, die sie befähigt, diese Barmherzigkeit zu entdecken -
zunächst in den vielfältigen Ereignissen Israels und dann in jenen, die je-
den Menschen und die ganze Menschheit betreffen -, diese Barmherzig-
keit, an der alle teilhaben <von Geschlecht zu Geschlecht) (Lk 1,50), nach
dem ewigen Plan der Heiligsten Dreifaltigkeit.

Nun sprechen aber diese Titel, die wir der Muttergottes zuerkennen,
von ihr vor allem als der Mutter des Gekreuzigten und des Auferstände-
nen; als von der, die die Barmherzigkeit auf eine aussergewöhnliche Wei-
se erfahren hat und deshalb im gleichen Masse diese Barmherzigkeit <ver-
dient), während ihres ganzen irdischen Lebens und insbesondere am Fuss
des Kreuzes ihres Sohnes; und schliesslich sprechen sie von ihr als von
der, die durch ihre verborgene und zugleich der messianischen Aufgabe
ihres Sohnes nicht zu vergleichende Teilnahme berufen wurde, Menschen
auf eine besondere Weise dieser Liebe nahezubringen, die zu offenbaren
er gekommen war: Liebe, die ihren konkretesten Ausdruck findet in be-

zug auf jene, die leiden, Arme, Gefangene, Blinde, Unterdrückte und
Sünder, so wie es Jesus Christus mit den Ausdrücken der Jesaja-Prophe-
zeiung sagt, zuerst in der Synagoge von Nazaret (vgl. Lk 4,18), und dann
als Antwort den von Johannes dem Täufer Geschickten (vgl. Lk 7,22).

An dieser <barmherzigen> Liebe, die sich vor allem beim Kontakt
mit dem physischen und moralischen Übel zeigt, nahm das Herz jener,
die die Mutter des Gekreuzigten und des Auferstandenen wurde, auf eine
besondere und aussergewöhnliche Weise teil - Maria nahm daran teil.
Und diese Liebe hört nicht auf, in ihr und dank ihr, sich in der Geschichte
der Kirche und der Menschheit zu offenbaren. Diese Offenbarung ist be-
sonders fruchtbar, weil sie sich bei der Muttergottes auf das besondere
Gefühl ihres Mutterherzens gründet, auf ihre besondere Empfindsam-
keit, auf ihre besondere Fähigkeit, all jene zu erreichen, die die barmher-
zige Liebe leichter von seiten einer Mutter annehmen. Hier liegt eines der

grossen und belebenden christlichen Geheimnisse, ein Geheimnis, das zu-
tiefst mit jenem der Inkarnation verbunden ist.

<Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unauf-
hörlich fort), sagt uns das Zweite Vatikanische Konzil, <von der Zustim-
mung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz
ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In
den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht
aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Ga-
ben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie

Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und
in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelan-
gen.) (Lumen gentium 62)»

Dokumentation

Instruktion über die
Kindertaufe
Einführung
1. Die Pastoral der Kindertaufe hat

durch die Veröffentlichung des Rituale,
das nach den Richtlinien des II. Vatikani-
sehen Konzils' erarbeitet wurde, grosse

Hilfe erfahren. Dennoch sind nicht alle

Schwierigkeiten beseitigt, mit denen christ-
liehe Eltern und Seelsorger angesichts des

raschen Wandels der Gesellschaft, der die

Erziehung zum Glauben und die Glaubens-

treue der Jugendlichen erschwert, zu rin-

gen haben.
2. Viele Eltern sehen nämlich mit gros-

ser Sorge, wie ihre Kinder Glauben und Sa-

kramentenempfang aufgeben, obwohl sie

versucht haben, ihnen eine christliche Er-
Ziehung zu geben; manche Seelsorger aber

fragen sich, ob sie bei der Zulassung von
Kindern zur Taufe nicht strenger vorgehen
sollten. Einige halten eine Verschiebung
der Kindertaufe für wünschenswert, bis ein

mehr oder weniger ausgedehntes Katechu-

menât durchlaufen ist; andere fordern so-

gar, die Lehre von der Notwendigkeit der

Taufe sollte - wenigstens was die Kinder

betrifft - überprüft werden, und wollen die

Feier der Taufe auf jenes Alter verschie-

ben, in dem jemand sich selbst verpflichten
kann, oder gar auf den Beginn des Erwach-
senenalters.

Diese Infragestellung der überlieferten
Pastoral der Sakramente weckt anderer-
seits in der Kirche die berechtigte Sorge, ei-

ne so wichtige Lehre wie die von der Not-
wendigkeit der Taufe könne in Gefahr ge-

raten; viele Eltern nehmen ferner Ärgernis,
wenn sie feststellen, dass die Taufe, die sie

selber in vollem Pflichtbewusstsein für ihre

Kinder erbitten, verweigert oder aufge-
schoben wird.

3. Angesichts dieser Lage und als Ant-
wort auf viele an sie gerichtete Fragen hat

die Kongregation für die Glaubenslehre

nach Befragung mehrerer Bischofskonfe-

renzen diese Instruktion erarbeitet. Sie

möchte dadurch die wichtigsten Punkte der

Lehre zu diesem Thema in Erinnerung ru-

fen, wodurch sich die durch Jahrhunderte

hin so beständige Praxis der Kirche als legi-

tim erweist und trotz der heute aufgekom-

menen Schwierigkeiten als gleichbleibend
sinnvoll darstellt. Danach werden schliess-

lieh einige wichtige Richtlinien für die Pa-

storal angegeben.

' Ordo baptismi parvulorum, ed. typica,
Rom, 15. Mai 1969.



731

Erster Teil: Die Lehre der
Tradition zur Kindertaufe

Kindertaufe - eine Praxis seit unvor-
denklichen Zeiten
4. Im Osten wie im Westen gilt der

Brauch der Kindertaufe als Norm unvor-
denklicher Überlieferung. Origenes und
nach ihm der hl. Augustinus hielten diesen

Brauch für «von den Aposteln überlie-
fert>ü. Als im zweiten Jahrhundert die

ersten klaren Zeugnisse auftauchen, be-

zeichnet keines von ihnen die Kindertaufe
als etwas Neues. Der hl. Irenaus zum Bei-

spiel hält es für selbstverständlich und

üblich, zu den Getauften auch «Säuglinge
und Kleinkinder» zu zählen, ebenso wie die

Kinder, Jugendlichen und Älteren'. Das al-
lerälteste uns bekannte Rituale, das zu An-
fang des dritten Jahrhunderts die Apostoli-
sehe Überlieferung beschreibt, enthält fol-
gende Vorschrift: «Tauft zuerst die Kin-
der: alle, die für sich sprechen können, sol-
len das tun; wer aber nicht für sich selber

sprechen kann, für den sollen die Eltern
oder jemand aus seiner Familie spre-
chen»"*. Der hl. Cyprian betont auf einer

Synode mit afrikanischen Bischöfen: «Kei-

nem Menschen, der geboren ist, darf Got-
tes Barmherzigkeit und Gnade verweigert
werden.» Daher mahnt die gleiche Synode,
«alle Menschen (seien) gleich und gleichbe-

rechtigt, wie gross und alt sie auch sein mö-

gen», und erklärt es für berechtigt, «Neu-

geborene zwei bis drei Tage nach der Ge-

burt zu taufen»'.
5. Im Verlauf des vierten Jahrhunderts

gab es wohl einen gewissen Rückschritt in
der Praxis der Kindertaufe. In dieser Zeit
verschoben nämlich sogar die Erwachsenen
den Empfang der Sakramente, die ins

Christentum einführen, weil sie künftige
Schuld fürchteten und vor der öffentlichen
Busse zurückschreckten. So verschoben
auch viele Eltern aus den gleichen Gründen
die Taufe ihrer Kinder. Zugleich aber steht

fest, dass Väter und Kirchenlehrer wie Ba-

silius, Gregor von Nyssa, Ambrosius, Jo-
hannes Chrysostomus, Hieronymus und

Augustinus, die aus den gleichen Gründen
erst im Erwachsenenalter getauft wurden,
dennoch energisch gegen solche Nachläs-

sigkeit angegangen sind. Sie beschworen
die Erwachsenen, die Spendung der Taufe,
weil sie zum Heil notwendig sei, nicht zu
verschieben®; mehrere von ihnen drängten
auch zur Taufe der Kinder'.

Lehramt
6. Oft haben auch Päpste und Konzi-

lien interveniert, um den Christen ihre

Pflicht, für die Taufe ihrer Kinder zu sor-
gen, einzuschärfen. Im ausgehenden vier-

ten Jahrhundert wird den Ansichten der

Pelagianer die alte Sitte entgegengehalten,
sowohl Kinder wie Erwachsene zu taufen

«zur Vergebung der Sünden». Diese Sitte

bestätigte - wie Origenes und der hl. Cy-
prian schon vor dem hl. Augustinus be-

merkt hatten® - den Glauben der Kirche an
die Erbsünde, und infolgedessen trat auch

die Notwendigkeit, die Kinder zu taufen,
klarer hervor. In diesem Sinne nahmen die

Päpste Siricius® und Innozenz I.'® Stellung;
ferner wird auf dem Konzil von Karthago
im Jahre 478 verurteilt, «wer sagt, die neu-

geborenen Kinder brauchen nicht getauft
zu werden». Dagegen wird gelehrt: «we-

gen... der Glaubensregel», die die Kirche
zur Erbsünde vertritt, «werden auch Kin-
der, die selbst noch keinerlei Sünden bege-
hen konnten, deshalb wahrhaft zur Verge-
bung der Sünden getauft, damit in ihnen
durch die Wiedergeburt gereinigt werde,

was ihnen durch die Zeugung anhaftet» ' '.
7. Während des Mittelalters wurde die-

se Lehre ständig eingeschärft und vertei-

digt. Zumal das Konzil von Vienne stellte

im Jahre 1312 klar heraus, «dass sowohl
Kinder wie Erwachsene in der Taufe das

Geschenk der Gnade und der Tugenden er-
halten» und ihnen nicht nur die Schuld er-
lassen wird". Das Konzil von Florenz ta-
delt im Jahre 1442 jene, die den Empfang
dieses Sakramentes aufschieben wollen,
und mahnt, den Kindern «sobald es gut ge-
schehen kann, unbedingt die Taufe (zu)

spenden, durch die sie der Herrschaft des

Teufels entrissen und als Kinder Gottes an-

genommen werden»".
Das Trienter Konzil wiederholt die vom

Konzil von Karthago vorgenommene Ver-
urteilung''' und erklärt, indem es in seiner

Argumentation von den Worten Jesu an
Nikodemus ausgeht, niemand könne «nach

Verkündigung des Evangeliums ohne das

Bad der Wiedergeburt oder das Verlangen
danach» gerechtfertigt werden". Unter
den Irrtümern, die das Konzil mit dem

Bann belegt, findet sich auch die Meinung
der Wiedertäufer, die behaupteten, «es sei

besser, ihre (der Kinder) Taufe zu unterlas-

sen, als sie ohne eigenen Glaubensakt zu
taufen nur aufgrund des Glaubens der Kir-
che»'®.

8. Verschiedene regionale Konzilien
und Synoden nach dem Konzil von Trient
lehrten mit gleichem Nachdruck die Not-
wendigkeit der Kindertaufe. Auch Papst
Paul VI. rief die jahrhundertealte Lehre zu
diesem Punkt feierlich in Erinnerung und

erklärte, «dass die Taufe auch den Kindern
gespendet werden soll, die noch durch
keine persönliche Sünde befleckt werden

konnten, damit auch sie, die bei der Geburt
die übernatürliche Gnade noch nicht besit-

zen, aus dem Wasser und dem Heiligen

2 Origenes, In Romanos, üb. 5, 9, PG 14,

1047; vgl. Augustinus, De Genesi ad Litteram
10, 23, 39, PL 34, 426; De peccatorum meritis et

remissione et de baptismo parvulorum ad Mar-
cellinum 1, 26, 39, PL 44, 131. Tatsächlich heisst

es schon an drei Stellen der Apostelgeschichte:
getauft wurden, «die zu ihrem Haus gehörten»
(16, 15), «er liess sich mit allen seinen Angehöri-
gen taufen» (16, 33), oder «mit seinem ganzen
Haus» (18, 8).

' Adv. Haereses 2, 22, 4, PG 7, 784, Harvey
1, 330. In zahlreichen Inschriften werden Kinder
schon vom 2. Jahrhundert an «Kind Gottes» ge-
nannt, eine Bezeichnung, die nur Getauften ge-
geben wurde, oder es wird ihre Taufe ausdrück-
lieh erwähnt; vgl. z. B. Corpus inscriptionum
graecarum III nn. 9727, 9801, 9817; E. Diehl,
Inscriptiones latinae christianae veteres, Berlin,
1961, nn. 1523 (3), 4429 A.

** Lateinische Rückübersetzung aus der Aus-
gäbe B. Botte, La Tradition apostolique de saint

Hippolyte, Münster, Aschendorff 1963 (LQF
39), S.44.

® Epist. 64, Cyprianus et ceteri collegae qui
in Concilio adfuerunt numéro LXVI Fido fratri,
PL 3, 1013-1019, ed. Härtel (CSEL 3), S. 717-
721. In der Kirche Afrikas war diese Praxis be-
sonders ausgeprägt, trotz der Meinung Tertul-
lians, der zur Verschiebung der Kindertaufe riet

wegen der Unschuld ihres Alters und aus Furcht
vor dem Abfall, der vielleicht in der Jugend ge-
schehen könnte. Vgl. De baptismo, XVIII, 3-

XIX, 1, PL 1, 1220-1222; De anima, 39-41, PL
2, 719 ff.

® Vgl. Basilius, Homilia XIII exhortatoria ad

sanctum baptisma, PG 31, 424-436; Gregor von
Nyssa, Adversus eos qui differunt baptismum
oratio, PG 46, 424; Augustinus, In Ioannem
Tractatus 13, 7, PL 35, 1496, CCL 36, S. 134.

' Vgl. Ambrosius, De Abraham II, 11, 81-
84, PL 14, 495-497, CSEL 32, 1, S. 632-635; Jo-
hannes Chrysostomus, Catechesis III, 5. 6.

Ausg. A. Wenger, SC 50, S. 153-154; Hierony-
mus, Epist. 107, 6, PL 22, 873, Ausg. Labourt
(Coll. Budé), t. 5, S. 151-152. Gregor von Na-
zianz drängt zwar die Mütter, ihre Kinder in zar-
tem Alter taufen zu lassen, er begnügt sich aber,
als Alter 3 Jahre festzulegen. Vgl. Oratio XI in
sanctum baptisma, 17 und 28, PG 36, 380 und
399.

s Origenes, In Leviticum hom. 8, 3, PG 12,

496; In Lucam hom. 14, 5, PG 13, 1835; Cy-
prian, Epist. 64, 5, PL 3, 1018 B, Ausg. Härtel
(CSEL 3), S. 720; Augustinus, De peccatorum
meritis et remissione et de baptismo parvulorum
1, 17-19,22-24, PL 44, 121-122; De gratia Chri-
sti et de peccato originali, lib. 1, 32, 35, ebd. 377;
De praedestinatione sanctorum, 13, 25, ebd.
978; Opus imperfectum contra Iulianum, lib. 5,
9, PL 45, 1439.

* Epist. «Directa ad decessorem» ad Himeri-
um episc. Tarraconensem, 10. Febr. 385, Nr. 2,
Denz.-Schön. Enchiridion symbolorum... Her-
der, Ausg. 1965, Nr. 184.

Epist. «Inter ceteras Ecclesiae Romanae»
ad Silvanum et ceteros Synodi Milevitanae Pa-

très, 27. Jan. 417, § 5, Denz.-Schön. Nr. 219.
" Can. 2, Mansi 3, 811-814 und 4, 327 AB,

Denz.-Schön. Nr. 223.
"Konzil von Vienne, Mansi 25, 411 CD,

Denz.-Schön. Nr. 903-904.
" Konzil von Florenz, Sitzung 11. Denz.-

Schön. Nr. 1349.

Sitzung 5, Kan. 4, Denz.-Schön. Nr. 1514.

Vgl. Konzil von Karthago 418, oben Nr. 11.

" Sitzung 6, Kap. 4, Denz.-Schön. Nr. 1524.
'® Sitzung 7, Kan. 13, Denz.-Schön. Nr.

1626.
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Geist zum göttlichen Leben in Jesus Chri-
stus wiedergeboren werden»

9. Die Texte des Lehramtes, von denen
soeben die Rede war, sollten vor allem Irr-
tümer zurückweisen; sie schöpfen aber kei-
neswegs den vollen Reichtum der Lehre
über die Taufe aus, wie sie im Neuen Testa-

ment, in den Katechesen der Väter und in
den Darlegungen der Kirchenlehrer enthal-
ten ist: die Taufe ist nämlich Erweis der zu-
vorkommenden Liebe des Vaters, sie

macht die Menschen des Paschamysteri-
ums des Sohnes teilhaftig, teilt ihnen das

neue Leben im Heiligen Geiste mit, führt
sie in das Erbe Gottes ein und macht sie zu
Gliedern des Leibes Christi, der die Kirche
ist.

10. Aus dieser Sicht stellen die Worte,
mit denen uns Christus im Johannesevan-
gelium mahnt: «Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann er
nicht in das Reich Gottes kommen»'®, eine

Einladung durch die universale und unend-
liehe Liebe dar; es sind die Worte des Va-
ters, der alle seine Kinder ruft und ihnen
die Fülle des Guten wünscht. Angesichts
dieser unwiderruflichen und stets drängen-
den Berufung kann der Mensch nicht
gleichgültig oder neutral bleiben; denn nur
wenn er sie annimmt, kann er das ihm zu-
gedachte Ziel erreichen.

Sendung der Kirche
11. Die Kirche ist verpflichtet, jener

Sendung zu entsprechen, die Christus nach

der Auferstehung seinen Aposteln anver-
traut hat und von der in besonders feierli-
eher Form im Matthäusevängelium berich-
tet wird: «Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf der Erde. Darum geht zu
allen Völkern, und macht alle Menschen zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes»". Die Weitergabe des Glau-
bens und die Spendung der Taufe, die von
diesem Auftrag Christi her eng miteinan-
der verbunden sind, haben als notwendige
Teile der kirchlichen Sendung zu gelten, die

universal ist und es immer bleiben muss.
12. Die Kirche hat diese ihre Sendung

von Anfang an so aufgefasst, und dies

nicht nur im Hinblick auf die Erwachse-

nen. Sie hat die Worte Christi an Nikode-
mus immer so verstanden, dass nämlich
«Kindern die Taufe nicht vorenthalten
werden darf»*'. Jene Worte Christi besit-

zen tatsächlich einen derart universalen
und absoluten Charakter, dass die Väter
daraus die Notwendigkeit der Taufe ablei-

ten zu dürfen glaubten und das Lehramt sie

ausdrücklich auf die Kinder angewandt
hat": auch für sie muss dieses Sakrament
als Aufnahme unter das Volk Gottes

gelten" und als Tor zum eigenen Heil.

13. Die Kirche hat also durch ihr Leh-

ren und Handeln gezeigt, dass sie ausser

der Taufe keinen anderen Weg kennt, um
den Kindern mit Sicherheit den Zugang zur
ewigen Seligkeit zu eröffnen; daher hütet
sie sich, den vom Herrn empfangenen Auf-
trag zu missachten, allen, die getauft wer-
den können, die Wiedergeburt «aus dem
Wasser und dem Heiligen Geist» zu sehen-

ken. Was aber die ohne Taufe verstorbenen
Kinder betrifft, so kann die Kirche sie nur
der Barmherzigkeit Gottes empfehlen, wie
sie es ja auch im entsprechenden Beerdi-

gungsritus tut".
14. Dass die Kinder ihren Glauben

noch nicht persönlich bekennen können,
hindert die Kirche keineswegs daran, ihnen
dieses Sakrament zu spenden; denn in
Wirklichkeit tauft sie die Kinder aufgrund
des Glaubens, der ihr selbst zu eigen ist.
Dieser Punkt der Lehre ist schon vom heili-

gen Augustinus klar ausgesprochen wor-
den, wenn er schreibt: «Man bringt also

Kinder herbei, damit sie die geistliche Gna-
de empfangen; aber es sind nicht so sehr je-

ne, in deren Armen sie ruhen (obwohl es

auch von ihnen gilt, wenn sie gute Gläubige
sind), als vielmehr die gesamte Gemein-
schaft der Heiligen und Gläubigen, die

sie herbeibringt. Die Mutter Kirche in
ihrer Gesamtheit also, die in den Hei-
ligen lebt, tut dies, weil sie als ganze al-
len und jedem einzelnen das Leben gibt.»"
Der hl. Thomas von Aquin und nach ihm
alle Theologen greifen diese Lehre auf: das

Kind, das getauft wird, glaubt nicht selber,
durch einen persönlichen Akt, sondern
durch andere, «durch den Glauben der Kir-
che, der ihm geschenkt wird»". Die gleiche
Lehre wird auch im neuen Taufrituale vor-
gelegt, wenn der Spender der Taufe Eltern
und Paten auffordert, den Glauben der

Kirche zu bekennen, in der die Kinder ge-
tauft werden

15. Obwohl sich die Kirche der Wirk-
samkeit ihres Glaubens bewusst ist, der in
der Kindertaufe tätig wird, wie auch der

Gültigkeit des Sakramentes, das sie ihnen

spendet, so erkennt sie doch in ihrer Praxis
einige Einschränkungen an; denn, von To-
desgefahr abgesehen, lässt sie Kinder nur
mit Zustimmung der Eltern zur Taufe zu
und wenn echte Sicherheit gegeben ist, dass

das getaufte Kind dann auch im katholi-
sehen Glauben unterwiesen wird": sie ist
nämlich auf die natürlichen Rechte der El-
tern bedacht wie auch auf die Erfordernis-
se des Glaubenswachstums beim Kinde.

Zweiter Teil: Antworten auf
heute vorgebrachte Einwände
16. Im Licht der oben erläuterten Leh-

re sind nun einzelne Meinungen zu beurtei-
len, die gegenwärtig zur Kindertaufe vorge-

tragen werden und die die Rechtmässigkeit
dieser Praxis als einer allgemeinen Regel

bestreiten.

Verbindung von Taufe und
Glaubensakt
17. Gestützt auf den Befund der Schrif-

ten des Neuen Testamentes, dass dort die

Taufe der Verkündigung des Evangeliums

folgt, eine vorherige innere Bekehrung er-
fordert und mit dem Bekenntnis des Glau-
bens verbunden ist, dass ferner die Wir-
kungen der Gnade (Vergebung der Sünden,

Rechtfertigung, Wiedergeburt und Teilha-
be am göttlichen Leben) meist mehr vom
Glauben als vom Sakrament abhängen",
schlagen einige vor, die Reihenfolge Ver-

kündigung - Glaube - Sakrament zur
Norm zu erheben und, von Todesgefahr
abgesehen, auch auf Kinder anzuwenden
und so für sie das Katechumenat verpflich-
tend zu machen.

18. Zweifellos richtete sich die Predigt
der Apostel für gewöhnlich an Erwachse-

ne, und die ersten Getauften waren Men-

sehen, die sich zum christlichen Glauben
bekehrt hatten. Wenn nun im Neuen Testa-

ment diese Tatsachen berichtet werden,
kann dies zur Meinung führen, es ginge
dort lediglich um den Glauben der Erwach-

senen. Die Gewohnheit der Kindertaufe
stützt sich jedoch, wie oben in Erinnerung

" Sollemnis professio fidei, n. 18, AAS 60

(1968)444.
" Joh 3, 5.

" Mt 28, 19; Mk 16, 15-16.
20 Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda,

Nr. 2, S. 15.

" Vgl. oben Nr. 8 die Verweise auf die Väter
und Nr. 9-13 auf die Konzilien. Hinzufügen
kann man das Glaubensbekenntnis des Patriar-
chen Dosithaeus von Jerusalem (aus dem Jahr
1672), Mansi 34, 1746.

" «Wenn Kinder getauft werden, geschieht
nichts anderes, als dass sie in die Kirche einge-
fügt werden, d. h. sie werden dem Leib Christi
als Glieder zugesellt», De peccatorum meritis et

remissione et de baptismo parvulorum, lib. 3, c.
4, n. 7, PL 44, 189; vgl. lib. 1, c. 26, n. 38, ebd.
131.

" Ordo exsequiarum, ed. typica, Rom, 15.

August 1969, Nr. 82; 231-237.
" Epist. 98, 5, PL 33, 362, CSEL 34, S. 526;

vgl. Sermo 176, c. 2, n. 2, PL 38, 950.

" Summa theologica, IIP pars, qu. 96,
art. 6, ad 3; vgl. qu. 68, art. 9, ad 3.

" Vgl. Ordo baptismi parvulorum, Praeno-
tanda, Nr. 2; vgl. Nr. 56.

" Es liegt nämlich eine ständige Überliefe-

rung vor, auf deren Autorität sich Thomas von
Aquin berief, IP II", qu. 10, art. 12 corp., und
Benedikt XIV., Instr. Postremo mense vom
28. Febr. 1747, Nr. 4-5, Denz.-Schön. Nr. 2552-
2553. Danach darf ein Kind ungläubiger oder jü-
discher Eltern nicht gegen ihren Willen getauft
werden, es sei denn in Todesgefahr (CIC, can.
750, § 2), das heisst die Eltern müssen darum bit-
ten und dafür die Gewähr leisten.

" Vgl. Mt 28, 19; Mk 16, 16; Apg 2, 37-41;
8, 35-38; Rom 3, 22, 26; Gal 3, 26.
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gerufen wurde, auf eine unvordenkliche
Überlieferung apostolischen Ursprungs,
deren Gewicht man nicht zurückweisen

kann; ausserdem wird die Taufe nie ohne

Glauben gespendet, der bei den Kindern al-

lerdings der Glaube der Kirche ist.

Nach der Lehre des Konzils von Trient
über die Sakramente ist die Taufe ferner
nicht lediglich ein Zeichen des Glaubens,
sondern auch dessen Ursache". Sie be-

wirkt in den Getauften «eine innere Er-

leuchtung» und wird daher von der byzan-
tinischen Liturgie mit Recht als «Sakrament

der Erleuchtung» bezeichnet oder schlecht-
hin als «Erleuchtung»: der empfangene
Glaube erfüllt die Seele, damit vor dem

Glanz Christi der Schleier der Blindheit fal-
le'".

Taufe und personale Annahme der

Gnade
19. Ferner wird behauptet, jede Gnade

müsse, da einer Person zugedacht, vom
Empfänger bewusst angenommen und sich

zu eigen gemacht werden; das aber sei dem

Kind in keiner Weise möglich.
20. Das Kind ist aber in Wahrheit eine

Person, und zwar lange bevor es dies durch
freie und bewusste Akte zeigen kann. Als
Person aber kann es durch das Sakrament
der Taufe bereits Kind Gottes und Miterbe
Christi werden. Sobald es später zum er-

sten Gebrauch von Bewusstsein und Frei-
heit gelangt ist, stehen diesen Fähigkeiten
Kräfte zur Seite, die durch die Taufgnade
in der Seele grundgelegt wurden.

Taufe und Freiheit des Kindes
21. Dann wird der Vorwurf erhoben,

die Taufe der Kinder sei ein Angriff auf ih-
re Freiheit. Es widerspreche nämlich der

Personwürde, ihnen religiöse Pflichten für
alle Zukunft aufzuerlegen, die sie selbst

vielleicht einmal ablehnen werden. Es sei

daher besser, wenn das Sakrament erst in
einem Alter gespendet werde, wo die Kin-
der zu einer freien Bindung fähig sind. Bis

dahin sollen sich Eltern und Erzieher Zu-
rückhaltung auferlegen und jede Beeinflus-

sung vermeiden.
22. Ein solches Vorgehen ist aber als

völlige Illusion zu betrachten: Keine
menschliche Freiheit existiert in einem der-

art reinen Zustand, dass sie von jedem Ein-
fluss frei sein könnte. Schon die Betrach-

tung der Naturordnung zeigt, dass die El-
tern für ihre Kinder Entscheidungen tref-
fen in allem, was für ihr Leben notwendig
ist und sie auf die wahren Werte hinlenkt.
Das Verhalten einer Familie, die dem reli-
giösen Leben des Kindes bewusst neutral
gegenüberstände, stellt tatsächlich eine

schädliche Option dar, die dem Kind ein
wesentliches Gut vorenthält.

Wer behauptet, durch das Sakrament
der Taufe werde der Freiheit des Kindes

Gewalt angetan, vergisst ferner, dass alle

Menschen, auch die Nichtgetauften, als

Geschöpfe Gott gegenüber Pflichten ha-

ben, die sie nicht aufkündigen dürfen. Die-
se aber bestätigt die Taufe und vertieft sie

in der Gotteskindschaft. Er vergisst auch,
dass uns im Neuen Testament der Eintritt
ins christliche Leben nicht als eine Form
der Knechtschaft und des Zwanges darge-
stellt wird, sondern als Zugang zur wahren
Freiheit".

Wohl kann es vorkommen, dass ein

Kind, wenn es heranwächst, die Verpflich-
tungen der Taufe ablehnt. Dennoch brau-
chen seine Eltern, die darüber traurig sein

können, sich nichts vorzuwerfen, wenn sie

nach Recht und Pflicht ihrem Kind die

Taufe und eine christliche Erziehung mit-
gaben". Denn entgegen dem äusseren An-
schein können die in der Seele verborgenen
Keime des Glaubens doch vielleicht eines

Tages wieder aufleben, wobei auch die El-
tern durch Geduld und Liebe, Gebet und
echtes Glaubenszeugnis mithelfen können.

Taufe und gesellschaftliche
Verhältnisse
23. Andere weisen auch auf den Zusam-

menhang hin, der die Person mit der Ge-

Seilschaft verbindet, und meinen, in einer

homogenen Gesellschaft sei es richtig,
schon die Kinder zu taufen; denn dort bil-
deten Werte, Urteile und Sitten ein zusam-
menhängendes System. Es sei dagegen
kaum anzuraten in der heutigen pluralisti-
sehen Gesellschaft, in der die Wertvorstel-
lungen schwanken und die verschiedenen

Meinungen im Wettbewerb miteinander
stehen. Unter solchen Umständen, so sagt

man, sei es besser, die Taufe zu verschie-

ben, bis die Persönlichkeit des Taufkandi-
daten genügend gereift sei.

24. Die Kirche weiss zweifellos, dass sie

die gesellschaftliche Wirklichkeit gebüh-
rend berücksichtigen muss. Doch besitzen

Homogenität und Pluralismus als Kriterien
nur hinweisenden Wert und können nicht
als normgebende Grundsätze gelten, da sie

gar nicht in der Lage sind, eine eigentlich
religiöse Frage zu lösen, die ihrer Natur
nach die Kirche und die christliche Familie
angeht.

Denn das Kriterium einer «homogenen
Gesellschaft» erlaubt es, die Kindertaufe
für sinnvoll zu halten, wenn die Gesell-

schaft christlich ist; das gleiche Kriterium
könnte aber auch zur Verneinung dieser

Sinnhaftigkeit führen, wenn christliche Fa-
milien in der Minderheit sind, weil sie in ei-

ner noch mehrheitlich heidnischen Gesell-

schaft leben oder in einem Regime des mili-
tanten Atheismus: eine solche Folgerung

lässt sich aber offensichtlich nicht gutheis-
sen.

Das Kriterium einer «pluralistischen
Gesellschaft» aber nützt kaum mehr als

das eben erwähnte, weil in einer solchen
Gesellschaft Familie und Kirche ja Hand-

lungsfreiheit haben und daher eine christli-
che Unterweisung erteilen können.

Wer in die Geschichte schaut, weiss sehr

gut, wie sehr die missionarische Ausbrei-

tung der Kirche in den ersten Jahrhunder-
ten behindert gewesen wäre, wenn damals
schon diese «soziologischen» Kriterien an-

gewandt worden wären. Hinzu kommt,
dass man sich heute zu oft auf den «Plura-
lismus» beruft, um den Gläubigen para-
doxerweise Verhaltensformen aufzuerle-

gen, die sie tatsächlich in ihrem Recht auf
christliche Freiheit behindern.

In einer Gesellschaft, deren Geisteshai-

tung, Sitten und Gesetze nicht mehr aus
dem Evangelium ihre Normen beziehen,
kommt es darum sehr darauf an, beim Be-

denken der Fragen zur Kindertaufe vor al-
lern das Wesen und die besondere Sendung
der Kirche zu berücksichtigen. Wenn sich

auch das Volk Gottes mit der menschlichen
Gesellschaft vermischt und aus verschiede-

nen Völkern und Kulturen zusammensetzt,
so besitzt es doch seine eigene Identität, ge-
kennzeichnet durch die Einheit des Glau-
bens und der Sakramente. Vom selben

Geist und von der gleichen Hoffnung be-

seelt, bildet es ein einheitliches Ganzes, das

in der Lage ist, sich bei den verschiedenen
menschlichen Gruppierungen die zum
Wachsen notwendigen Strukturen zu
schaffen. Die Sakramentenpastoral der

Kirche muss, zumal bei der Kindertaufe,
dieser Lage angepasst werden; keineswegs

jedoch darf sie von Kriterien abhängen,
welche ausschliesslich den Humanwissen-
Schäften entnommen sind.

Kindertaufe und Sakramentenpastoral
25. Schliesslich wird gegen die Kinder-

taufe noch der Einwand erhoben, sie gehe

von einer Pastoral ohne missionarische

Zielsetzung aus, der es mehr darauf an-
komme, ein Sakrament zu spenden, als den

Glauben zu wecken und den Einsatz aus
dem Evangelium heraus zu fördern. Durch
die Beibehaltung dieser Praxis gebe die Kir-
che, so sagt man, der Versuchung nach,

29 Konzil von Trient, Sitzung 7, Decr. de sa-
cramentis, can. 6, Denz.-Schön. Nr. 1606.

3» Vgl. 2 Kor 3, 15-16.
3' Joh 8, 36; Rom 6, 17-22; 8, 21; Gal 4, 31;

5, 1. 13; 1 Petr 2, 16 usw.
32 Diese Pflicht und dieses Recht, vom II.

Vatikanischen Konzil in seiner Erklärung Digni-
tatis humanae, Nr. 5, erläutert, wird von den
Staaten anerkannt: Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, Art. 26, Nr. 3.
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auf Zahlen zu achten und ihren sozialen

Status («Establishment») zu erhalten; sie

begünstige dadurch ein magisches Sakra-

mentenverständnis, während es doch ihre

Aufgabe sei, auf missionarisches Wirken
zu achten, den Glauben der Christen zur
Reife zu führen, ihre freie und bewusste

Entscheidung zu fördern und daher in ihrer
Sakramentenpastoral verschiedene Reife-
stufen einzuräumen.

26. Nun muss das Apostolat der Kirche
gewiss dahin streben, einen lebendigen
Glauben zu wecken und ein echt christli-
ches Leben zu fördern. Was die Pastoral

von Erwachsenen bei der Sakramenten-

spendung fordert, darf aber nicht einfach-
hin auf Kinder übertragen werden, die, wie
oben erwähnt, «auf den Glauben der Kir-
che» getauft werden. Auch darf man die

Notwendigkeit des Sakramentes nicht ge-

ring achten, die ihre ganze Bedeutung und

Dringlichkeit beibehält, zumal es darum

geht, dem Kind das unendliche Gut des

ewigen Lebens zu sichern.
Was aber das Besorgtsein um die Zah-

len angeht, so ist dies bei rechtem Ver-
ständnis weder eine Versuchung noch ein
Übel für die Kirche, sondern vielmehr ihre
Pflicht und ein Wert für sie Denn die Kir-
che, die der heilige Paulus Christi «Leib»
und «Fülle» nennt", ist in der Welt das

sichtbare Sakrament Christi; sie ist ge-

sandt, auf alle Menschen jenes sakramen-
tale Band auszudehnen, das sie mit ihrem
verherrlichten Herrn verbindet. Daher

muss es für sie unbedingt ein Anliegen sein,
das erste und grundlegende Sakrament, die

Taufe, allen, Kindern ebenso wie Erwach-

senen, zu spenden.
So verstanden, entspricht die Praxis der

Kindertaufe durchaus dem Evangelium,
weil sie die Kraft eines Zeugnisses enthält;
sie zeigt nämlich an, dass Gott uns zuvor-
kommt und unser Leben mit seiner unver-
dienten Liebe umgibt: «Nicht... dass wir
Gott geliebt haben, sondern dass er uns ge-

liebt... hat... Wir wollen lieben, weil er

uns zuerst geliebt hat.»" Auch angesichts
der Forderungen, die bei Erwachsenen für
den Empfang der Taufe gestellt werden",
darf man nicht das Schriftwort vergessen:
«Er hat uns gerettet - nicht weil wir Werke
vollbracht hätten, die uns gerecht machen

können, sondern aufgrund seines Erbar-
mens - durch das Bad der Wiedergeburt
und der Erneuerung im Heiligen Geist.»'®

Dritter Teil: Einige pastorale
Richtlinien
27. Auch wenn man unmöglich gewisse

heutige Meinungen billigen kann, etwa je-
ne, die eine Abschaffung der Kindertaufe
fordert oder es dem persönlichen Urteil

überlassen will, ob aus bestimmten Grün-
den die Taufe alsbald gespendet oder ver-
schoben werden soll, so muss man doch die

Notwendigkeit einer gründlicheren und

unter bestimmten Rücksichten erneuerten
Pastoral anerkennen. Ihre Grundsätze und
obersten Richtlinien seien im folgenden an-

gegeben.

Grundsätze dieser Pastoral
28. Wichtig ist vor allem darauf hinzu-

weisen, dass die Taufe der Kinder als

schwerwiegende Verpflichtung zu betrach-
ten ist; Fragen, die sich in diesem Zusam-
menhang den Seelsorgern stellen, können

nur gelöst werden in treuer Beachtung der

Lehre und ständigen Praxis der Kirche.
Die Pastoral der Kindertaufe muss sich

konkret von zwei Grundsätzen leiten las-

sen, deren zweiter dem ersten untergeord-
net ist.

1. Die zum Heil notwendige Taufe ist
Zeichen und Werkzeug der zuvorkommen-
den Liebe Gottes, der von der Erbsünde be-

freit und Anteil am göttlichen Leben

schenkt: grundsätzlich darf man das Ge-

schenk dieser Güter für die Kinder nicht
hinausschieben.

2. Es muss gewährleistet werden, dass

dieses Geschenk durch eine echte Glau-

benserziehung und Hinführung zu einem

christlichen Leben sich so entfalten kann,
dass das Sakrament seinen «vollen Sinn»
erreicht". Diese Gewähr wird in der Regel

von der Eltern oder Verwandten geleistet,
auch wenn auf verschiedene Weise in der

Gemeinschaft der Christen dafür ein Er-
satz gefunden werden kann. Ist diese Ge-

währ aber nicht ernsthaft gegeben, kann
das ein Grund zur Verschiebung der Spen-

dung dieses Sakramentes werden. Ist über-

haupt keine Gewähr gegeben, soll man das

Sakrament verweigern.

Gespräch der Seelsorger mit den

christlichen Familien
29. Im Rahmen dieser beiden Grund-

Sätze ist die tatsächliche Lage des Einzelfal-
les in einem pastoralen Gespräch des Prie-

sters mit der Familie zu klären. Normen

zur Art des Gespräches mit christlichen El-

tern, die ihre religiösen Pflichten treu er-

füllen, finden sich in den Vorbemerkungen
zum Römischen Rituale. Zwei wesentliche

Punkte nur seien hier angeführt.
Vor allem ist viel Wert darauf zu legen,

dass die Eltern bei der Tauffeier anwesend

sind und aktiv mitmachen; sie haben nun-
mehr den Vorrang vor den Patinnen und

Paten, deren Anwesenheit jedoch ebenfalls

gefordert ist, da ihre Mithilfe bei der Er-

ziehung wertvoll und zuweilen notwendig
ist.

Dann ist auch die Vorbereitung der

Taufe sehr wichtig. Die Eltern müssen sich

darum kümmern, die Seelsorger von der
bevorstehenden Geburt unterrichten und
sich selber geistig darauf vorbereiten. Die
Seelsorger aber werden die Familien besu-

chen, auch mehrere von ihnen zugleich ein-
laden und ihnen eine entsprechende Kate-
chese und geeignete Hinweise anbieten; sie

werden sie schliesslich auch zum Gebet für
die ihnen bald geschenkten Kinder
anleiten".

Für den Zeitpunkt der Taufspendung
gelten die Regeln des Rituale: «An erster
Stelle steht die Gesundheit des Kindes, dem

ja die Wohltat des Sakramentes nicht vor-
enthalten werden soll; dann ist die Gesund-
heit der Mutter zu berücksichtigen, damit
möglichst auch sie anwesend sein kann;
wenn dies dem vorrangigen Wohl des Kin-
des nicht entgegensteht, sind dann auch die

pastoralen Belange zu bedenken, indem ge-
nügend Zeit vorgesehen wird für die Vor-
bereitung der Eltern und für eine würdige
Gestaltung der Feier selbst, damit das We-
sen des Ritus deutlich hervortrete.»

Daher soll die Taufe «unverzüglich ge-

spendet werden, wenn sich das Kind in To-
desgefahr befindet», sonst «innerhalb der

ersten Wochen nach der Geburt des Kin-
des»".

Gespräch der Seelsorger mit wenig
gläubigen oder nichtchristlichen
Familien
30. Es geschieht, dass wenig gläubige

und nur gelegentlich praktizierende Eltern
sich an den Seelsorger wenden oder auch

nichtchristliche Eltern, die aus erwägens-

werten Gründen um die Taufe für ihr Kind
bitten.

In diesem Fall werden die Seelsorger

versuchen, in einem klugen, wohlwollen-
den Gespräch anzuregen, dass sich die El-
tern mit dem Sakrament, das sie erbitten,
näher befassen, und sie auch über die Ver-

pflichtung zu unterweisen, die Eltern mit
der Taufe auf sich nehmen.

Die Kirche kann nämlich dem Wunsch
solcher Eltern nicht nachkommen, wenn
diese keine Gewähr bieten, dass dem ge-

tauften Kind nachher auch eine christliche

Erziehung zuteil wird, wie das Sakrament
sie erfordert. Sie muss auch die begründete

" Eph 1, 23.

" 1 Joh 4, 10. 19.

" Vgl. Konzil von Trient, Sitzung 6, De iu-
stificatione, Kap. 5-6, Kan. 4 und 9, Denz.-
Schön. Nr. 1525-1526; 1554; 1559.

3® Tit 3, 5.

" Vgl. Ordo baptismi parvulorum, Praeno-
tanda, Nr. 3, S. 15.

38 Vgl. ebd. Nr. 8, § 2, S. 17; Nr. 5, §§ 1 und
5, S. 16.

" Ebd. Nr. 8, § 1, S. 17.
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Hoffnung haben, dass die Taufe ihre
Früchte bringen wird""*.

Wenn genügend Garantien gegeben

sind - wie z. B. die Wahl von Patinnen und

Paten, die sich aufrichtig des Kindes an-
nehmen wollen, oder die Hilfe von Gläubi-

gen aus der Gemeinde - dann darf sich der

Priester nicht weigern, die Taufe unverzüg-
lieh zu spenden, genauso wie bei Kindern
christlicher Familien. Genügen die Garan-
tien aber nicht, soll die Taufe in kluger
Weise aufgeschoben werden; die Seelsorger
sollen aber mit den Eltern im Gespräch
bleiben, so dass, wenn möglich, die Forde-

rungen erfüllt werden, ohne die das Sakra-

ment nicht gespendet werden kann. Wenn
schliesslich auch das nicht zu erreichen ist,
kann man als letzten Ausweg die Anmel-
dung des Kindes für ein Katechumenat vor-
schlagen, das in der Zeit der schulischen

Ausbildung besucht werden müsste.

31. Diese bereits erlassenen und gelten-
den Normen"" bedürfen noch einiger Er-
läuterungen.

Vor allem ist klarzumachen, dass eine

solche Verweigerung der Taufe keineswegs
als eine Form von Zwang anzusehen ist. Es

handelt sich ja auch weder um eine echte

Verweigerung und noch viel weniger um ei-

ne persönliche Diskriminierung, sondern

um einen pädagogischen Aufschub mit
dem Ziel, die Familie je nach ihrer Lage zu
einem tieferen Glauben oder zu einem bes-

seren Verständnis ihrer Verpflichtungen zu

führen.
Was die Garantien angeht, so genügt

ein Versprechen, das begründete Hoffnung
für eine christliche Unterweisung der Kin-
der bietet.

Die eventuelle Einschreibung für den

späteren Besuch eines Katechumenates

darf mit keinem eigenen Ritus gefeiert wer-
den, der leicht mit dem Sakrament selber

verwechselt werden könnte. Es muss auch

klar sein, dass eine solche Einschreibung
noch kein wirklicher Eintritt ins Katechu-
menât ist und die so eingeschriebenen Kin-
der nicht bereits als Katechumenen gelten

können, die alle diesen zustehenden Rechte

beanspruchen dürften. Zu einem späteren

Zeitpunkt sind sie für ein ihrem Alter ent-

sprechendes Katechumenat vorzustellen.
Es sei zu diesem Punkt ausdrücklich er-
klärt: wenn im Rituale der «Feier der Ein-
gliederung Erwachsener in die Kirche» eine

«Feier der Eingliederung für Kinder im
Schulalter» enthalten ist"", so bedeutet das

keineswegs, die Kirche ziehe es vor oder
halte es für normal, die Taufe auf dieses

Alter zu verschieben.
In jenen Gegenden, wo die wenig gläu-

bigen oder nichtchristlichen Familien die

Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, so
dass die Bischofskonferenzen dort mit

Recht als gemeinsame pastorale Norm vor
der Feier der Taufe eine längere Wartezeit
als im allgemeinen Gesetz vorgesehen ha-

ben"", behalten die dort lebenden christli-
chen Familien ihr volles Recht, ihre Kinder
eher taufen zu lassen. Ihnen ist also das Sa-

krament zu spenden, wie es die Kirche
wünscht und wie es der Glaube und die

Hochherzigkeit solcher Familien verdie-

nen.

Aufgabe der Familie und der

Pfarrgemeinde
32. Die pastoralen Aufgaben bei der

Kindertaufe sind in einen grösseren Rah-
'men einzufügen, der die Familien und die

ganze christliche Gemeinde umfasst.
Dazu ist eine intensivere Seelsorge

wichtig, die die Brautleute, welche zur Ehe-

Vorbereitung zusammenkommen, und
dann auch die jungverheirateten Eheleute

anspricht. Je nach den Umständen sollte
die ganze kirchliche Gemeinschaft dafür
geworben werden, vor allem Erzieher,
christliche Eheleute, Familienverbände,
Ordensgemeinschaften und Säkularinstitu-
te. Die Priester mögen diesem Apostolat
grosse Aufmerksamkeit widmen. Sie wer-
den vor allem die Eltern an ihre Pflicht er-

innern, bei ihren Kindern den Glauben zu

wecken und zu formen. Ihnen kommt es ja
zu, die religiöse Initiation des Kindes zu be-

ginnen, es Christus als seinen engen Freund
lieben zu lehren und sein Gewissen zu bil-
den. Das wird umso fruchtbarer und leich-
ter gelingen, je mehr man sich auf die

Taufgnade stützt, die dem Herzen des Kin-
des eingegossen ist.

33. Wie das Rituale deutlich sagt, muss
sich die Pfarrgemeinde und zumal jene
Gruppe von Christen, die mit der betref-
fenden Familie enger benachbart und ver-
bunden sind, an dieser Taufpastoral betei-

ligen. Denn «die Vorbereitung auf die Tau-
fe und die christliche Unterweisung gehen

in besonderer Weise das Volk Gottes, d. h.

die Kirche an, die den Glauben der Apostel
lebendig hält und weitergibt»"*"'. Diese akti-
ve Beteiligung des christlichen Volkes, die

bereits praktiziert wird, wo es sich um Er-
wachsene handelt, ist ebenso bei der Kin-
dertaufe gefordert, wo «das Volk Gottes,
d. h. die Kirche, vertreten durch die Orts-
gemeinde... eine wichtige Aufgabe hat»"".
Im übrigen wird die Gemeinde selber aus
der Feier der Taufe grossen geistlichen und

apostolischen Nutzen ziehen. Schliesslich

geht die Aufgabe der Gemeinde nach der Ii-

turgischen Feier noch weiter, wenn näm-
lieh die Erwachsenen mithelfen, den Glau-
ben der jungen Menschen durch das Zeug-
nis ihres christlichen Lebens wie auch

durch Beteiligung an den verschiedenen ka-
techetischen Aufgaben weiterzubilden.

Abschluss
Die Kongregation für die Glaubensieh-

re wendet sich an die Bischöfe mit dem

Ausdruck ihres vollen Vertrauens, dass

diese in Ausübung ihres vom Herrn emp-
fangenen Amtes dafür sorgen werden, die

Lehre der Kirche über die Notwendigkeit
der Kindertaufe in Erinnerung zu rufen, ei-

ne entsprechende Pastoral zu fördern und

jene zur überlieferten Praxis zurückzufüh-

ren, die vielleicht aus achtbaren pastoralen
Überlegungen heraus von ihr abgewichen
sind. Sie wünscht ferner, dass über die

Lehre und die Richtlinien dieser Instruk-
tion alle Seelsorger, christlichen Eltern und
kirchlichen Gemeinden informiert werden,

so dass sich alle ihrer Verpflichtungen be-

wusst werden und sich gemeinsam Tür die

Taufe der Kinder und ihre christliche Er-
ziehung zum Wohl der Kirche, die der Leib
Christi ist, einsetzen.

Diese Instruktion, die in der ordentli-
chen Versammlung dieser Kongregation
verabschiedet wurde, hat Papst Johannes

Paul II. in der dem unterzeichneten Kardi-
nalpräfekten gewährten Audienz gutge-
heissen und ihre Veröffentlichung ange-
ordnet.

Rom, am Sitz der Kongregation für die

Glaubenslehre, den 20. Oktober 1980.

Fran/'o Karc/mo/ .Seper /erôme /7amer, O.P.
Präfekt Titularerzbischof

Sekretär

Vgl. ebd. Nr. 3, S. 15.
"" Zunächst erlassen in einem Brief dieser

Kongregation für die Glaubenslehre als Antwort
auf eine Petition von Msgr. Bartolomaeus Han-
rion, Bischof von Dapanga in Togo, wurden die-
se Normen zugleich mit der Petition des Bischofs
in der Zeitschrift Notitiae veröffentlicht, 61

(1971) (7. Jahrg.) S. 64-70.
"•2 Vgl. Ordo initiationis christianae adulto-

rum, Rom, ed. typica vom 6. Jan. 1972, Kap. 5,
S. 125-149.

Vgl. Ordo baptismi parvulorum, Praeno-
tanda, Nr. 8, §§ 3-4, S. 17.

"*"* Ebd. De initiatione Christiana, Praenotan-
da generalia, Nr. 7, 5. 9.

"" Ebd. Praenotanda, Nr. 4, S. 15.

Der aktuelle
Kommentar

Sinnvolle Kindertauf-
praxis?
Mit etwelcher Verwunderung nahm

man unlängst zur Kenntnis, dass die Kon-
gregation für die Glaubenslehre eine In-
struktion über die Kindertaufe erarbeitet
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und veröffentlicht habe'. Das Dokument,
für das - wenigstens in unseren Gegenden -
kein besonderer Anlass vorzuliegen schien,
kam für die meisten überraschend. Sie

möchten gerne wissen, welche Gründe
Rom dazu bewegten, eine Verlautbarung
zu diesem Thema herauszugeben. Die Ein-
leitung liefert zwar einige Auskünfte über
die Entstehungsgeschichte der Instruktion;
sie weist auf die «Infragestellung der über-

lieferten Pastoral der Sakramente» hin*.
Die römische Instanz spielt auch auf die

Schwierigkeiten an, mit denen sich die

Gläubigen angesichts des raschen Wandels
der Gesellschaft konfrontiert sehend

Schliesslich erwähnt sie die Anstrengungen
mancher Seelsorger, die ein seriöseres Ver-

fahren bei der Zulassung von Kindern zur
Taufe anzuwenden suchen, wobei freilich,
so wird bedauert, einzelne den Wunsch

hegten, die Taufe auf ein späteres Alter zu

verschieben und ein mehr oder weniger
ausgedehntes (Kinder-)Katechumenat ein-
zuführen"*. Doch gerade letztere Massnah-

me, so mögen die Leser einwenden, wurde
bei uns noch kaum in Betracht gezogen.
Warum also ein Erlass, der in eine Situa-

tion hinein spricht, die bei uns einfach

nicht vorhanden ist?

Die Verfasser des Textes erklären, die

Kongregation sei in dieser Sache des öfte-

ren angegangen worden, weshalb sie sich

«nach Befragung mehrerer Bischofskonfe-

renzen» - um welche es sich handelt, wird
nicht gesagt - veranlasst gesehen habe,

Stellung zu beziehen'. Wer die Entwick-
lung der Kindertaufpraxis in den letzten
Jahren verfolgt hat und die umfangreiche
Literatur darüber etwas kennü, dem wird
bald einmal klar, dass die Instruktion vor-
ab die Verhältnisse in Frankreich anvisiert,
wo seit dem bahnbrechenden Dokument
des dortigen Episkopats über die Kinder-
taufpraxis (6. Dezember 1965) ein mutiger
Anlauf zur Sanierung der höchst unerfreu-
liehen Lage unternommen wurde'.

Damals schrieben die französischen Bi-
schöfe: «Wenn die Kirche tauft, bringt sie

sich selber zur Darstellung. Sie gewährt de-

nen ein wirkmächtiges Heilszeichen, die sie

sich ihrem Leib eingliedert. Zugleich aber

muss sie zum Zeichen für jene werden, die

noch nicht glauben.»® Aus diesem Passus

erhellt, dass wir das Sakrament nicht bloss

unter der Rücksicht des Heils des einzelnen

Taufbewerbers sehen dürfen, sondern auch

den ekklesialen Aspekt berücksichtigen
müssen. Eine Praxis, bei der ein Grossteil
der Getauften nicht entsprechend dem

empfangenen Heilszeichen lebt, verdunkelt
die Mission der Kirche, ja sie schadet ihrer

Glaubwürdigkeit in hohem Masse und ar-
tet zum Gegenzeugnis aus.

Aufgrund dieser Einsicht bemühten

sich die Seelsorger des Nachbarlandes,

vom Episkopat unterstützt, den allgemein
verbreiteten Pädobaptismus, die her-

kömmliche monolithische Disziplin, aufzu-
lockern und eine verantwortbarere Pasto-
ral in die Wege zu leiten, auch wenn kon-
servative Gruppen sich heftig dagegen

sträubten. Dem Experiment, das noch kei-

neswegs abgeschlossen ist, verdanken die

französischen Katholiken unter anderem
das Rituale für die Taufe von Schulkin-

dern, ein in der gesamten Kirche einzig da-

stehendes Werk, die Frucht langer Erfah-

rungen und ein Zeugnis für die Sorge einer

Teilkirche um eine den heutigen Verhält-
nissen angepasste Taufdisziplin'.

Die Hauptabsicht der Instruktion
Es unterliegt keinem Zweifel, dass der

Rückgang der Säuglingstaufen in Frank-
reich da und dort Beunruhigung auslöste".
Gewisse Kreise tun sich überaus schwer da-

mit, die Tatsache der massiven Entchristli-
chung ernst zu nehmen und sich von der

Vorstellung einer Volkskirche zu befreien.
Sie verschliessen sich dem Dilemma, in das

die Seelsorger zusehends geraten: entweder

die Taufe möglichst bald zu spenden, ob-

wohl die Eltern die nötigen Voraussetzun-

gen für die christliche Erziehung ihrer Kin-
der nicht erfüllen, und so die Gabe Gottes

zu verschleudern, oder Bedingungen zu

stellen und dabei zu riskieren, dass die

Taufzahlen sinken und dass ihnen der Vor-
wurf gemacht wird, sie verweigerten den

Gläubigen einen Akt, worauf sie Anspruch
erheben können. Offensichtlich zielt die rö-
mische Verlautbarung darauf ab, zur Klä-

rung des (zugegebenermassen äusserst

schwierigen) Fragenkomplexes beizutra-

gen. Gelingt ihr das - oder bleibt sie in
überholten Leitideen befangen?

Der erste Teil der Instruktion, in den

Augen der Verfasser der wichtigste, breitet
«die Lehre der Tradition zur Kindertaufe»
aus". Geben wir es gleich unumwunden

zu: Die Ausführungen fallen enttäuschend

aus, denn sie bleiben im Altbekannten
stecken, sie begnügen sich mit der blossen

Wiederholung traditioneller Gedankengän-

ge. Es geht der Glaubenskongregation ein-

deutig um den Nachweis, dass die durch

Jahrhunderte hindurch «so beständige
Praxis der Kirche» legitim und auch in der

Gegenwart, trotz der vorhandenen Schwie-

rigkeiten, «gleichbleibend sinnvoll» sei".
Zwar wird der soziokulturelle Wandel da

und dort flüchtig erwähnt ", aber man setzt

sich nirgends gründlicher mit ihm ausein-

ander, geschweige denn, dass man die logi-
sehen Konsequenzen für Lehre und Praxis

der Taufe zu ziehen wagt.
Thesenhaft steht am Anfang des lehr-

haften Teils der Instruktion der Satz: «Im

Osten wie im Westen gilt der Brauch der

Kindertaufe als Norm unvordenklicher
Überlieferung.»'"* Hier drängt sich die Be-

merkung auf, dass vom zweiten bis fünften
Jahrhundert die Kindertaufe wohl ihren
Platz behauptete, dass sie aber nicht zur al-

lein gültigen Norm erhoben, sondern als

eine unter anderen Möglichkeiten verstan-
den wurde". Der Pädobaptismus bean-

spruchte damals kein Monopol, wie aus

den Zeugnissen der Väter hervorgeht und

was auch die Instruktion schüchtern einge-
steht". Nicht alle gläubigen Eltern fassten

es als eine Verpflichtung auf, ihre Kinder
bald nach der Geburt zur Taufe zu tragen;
viele zogen es vor, den Empfang des Sakra-

mentes hinauszuzögern.
Ob die Säuglingstaufe schon in neu-

testamentlicher Zeit praktiziert wurde,
muss offen bleiben. Unser Dokument
spricht zunächst nur davon, Origenes und

Augustinus hätten die Kindertaufe als ei-

nen von den Aposteln überlieferten Brauch
betrachtet"; später jedoch heisst es, die

Gewohnheit der Kindertaufe stütze sich

' Datiert ist sie auf den 20. Oktober 1980,
publiziert wurde sie am 21. November 1980.

* I 2 Instruktion Nr. 2).
3 I 1.

" 12.
' 13.
6 Vgl. etwa das ganze Heft von La Maison-

Dieu Nr. 89 (1967); P.-A. Liégé, Le baptême des

enfants dans le débat pastoral et théologique, in:
MD Nr. 107 (1971) 7-28; J. Baumgartner, Pasto-
ral der Kindertaufe im Wandel. Zu einem «Ritus
der ersten Begegnung mit der Kirche», in: SKZ
142 (1974) 13-18; 31-35; ders., Kinderdarbrin-
gung-Kindertaufe. Zur Diskussion um die Riten
der Präsentation und Benediktion im protestan-
tischen Raum, in: FZPhTh 18 (1971) 419-474.

' Siehe dazu J. Baumgartner, Pastoral der
Kindertaufe. Ein Erlass der französischen Bi-

schöfe, in: SKZ 134 (1966) 249-253. - Bei der

Redaktion des neuen Kindertaufrituale profitier-
ten die Verfasser gerade von den Erfahrungen
der Kirche in Frankreich (etwa in der Frage des

Taufaufschubes und des Taufgesprächs).
® La pastorale du baptême des petits enfants,

in: Documentation Catholique Nr. 1466 (1966)

458-466,spez. 460.

' L'initiation chrétienne des enfants non
baptisés en scolarité dans l'enseignement primai-
re. Rituel du baptême des enfants en âge de sco-
larité (Paris 1977); vgl. Baptiser les enfants en

âge de scolarité: un nouveau rituel, in: Evangile
et Mission Nr. 5/1979, 76-78.

" Siehe etwa J. Potel, Moins de baptêmes en

France. Pourquoi? (Paris 1974).
" 14-15.
"13.
" I 1;23-24.
'» 14.

" Sieh J.-Ch. Didier, Faut-il baptiser les en-
fants? La réponse de la Tradition (Paris 1967);

L. Villette, Le baptême des enfants. Dossier et

interprétation, in: MD Nr. 89 (1967) 38-65.

" 15.

"14.
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«auf eine unvordenkliche Überlieferung

apostolischen Ursprungs»'®. Weder die Re-

deweise von der Taufe eines «Hauses»"
noch die übrigen immer wieder beigezoge-

nen Stellen erlauben sichere Rückschlüsse

auf die Sitte der Kindertaufe in neutesta-

mentlicher Zeit. Man muss vielmehr fest-

halten, «dass die Übung der Kindertaufe in
der hergebrachten Weise sicher nicht die

Praxis der Urkirche war, welche den Tauf-
akt in den Glaubensvollzug einordnete
und die Zugehörigkeit zur Kirche im Hören
des Evangeliums begründet sah»®".

Gab es die Taufe von Unmündigen in
neutestamentlicher Zeit? Diese rein histori-
sehe Frage, von der Schrift her weder be-

streitbar noch beweisbar, darf nicht über-
bewertet werden, denn mit der Tatsächlich-
keit der Kindertaufe im Neuen Testament

wäre noch nicht deren Normativität für die

Gegenwart gegeben. «Die im Neuen Testa-

ment bezeugten Ordnungen sind verpflich-
tende Modelle, die für je neue Aktualisie-

rungen offen sind. Sie müssen also in Be-

Ziehung gesetzt werden zu unserer heutigen
geschichtlichen und gesellschaftlichen
Wirklichkeit.»®' Gerade diese Konfronta-
tion der traditionellen Praxis mit den ge-

genwärtigen gesellschaftlichen Realitäten

geschieht in der römischen Instruktion in-
dessen kaum. Deren Sorge dreht sich aus-
schliesslich um «eine so wichtige Lehre wie
die von der Notwendigkeit der Taufe», die

in Gefahr geraten können®® und deshalb
bis zum Überdruss eingehämmert wird.
Kein katholischer Theologe oder Seelsor-

ger lehnt wohl die grundsätzliche Möglich-
keit der Taufe kleiner Kinder ab; dass

«auch für sie dieses Sakrament als Aufnah-
me unter das Volk Gottes und als Tor zum
eigenen Heil gelten muss»", dieses Prin-
zip, losgelöst von jedem zeitgeschichtlichen
Kontext, ist sicher für jeden Katholiken an-
nehmbar. Ob jedoch die lange Praxis der

Kirche, a//e Kleinkinder der Taufe zuzu-
führen, ihre «gleichbleibende Sinnhaftig-
keit» auch in unseren Tagen bewahrt, das

ist eine ganz andere Frage, und darauf
bleibt das Dokument den Beweis schuldig,
weil es keine überzeugenden Argumente
dafür liefert.

Die Verteidigung der hergebrachten
Ordnung
Das zweite Drittel der Instruktion be-

fasst sich mit «einzelnen Meinungen», wel-
che die Rechtmässigkeit der überkomme-
nen Praxis «als einer allgemeinen Regel»
in Zweifel ziehen". Fünf Schwierigkeiten
werden in recht summarischer Weise zur
Sprache gebracht und darauf ebenso kurz
und bündig «widerlegt». Das Verfahren er-

innert an die früheren Dogmatiklehrbü-

eher, in denen man mit den «adversarii»

nicht allzuviel Federlesens machte.

Der erste Einwand gegen die allgemeine
Kindertaufe betrifft die Verbindung von
Glaube und Taufe. Einige schlügen vor,
«die Reihenfolge Verkündigung - Glaube -
Sakrament» zur Norm zu erheben, und

zwar auch für Kinder". Man muss unse-

rem Dokument recht geben, wenn es eine

derart ausschliessliche Verhältnisbestim-

mung von Glaube und Taufe zurückweist.
Denn das Neue Testament kennt verschie-

dene Modelle für die Zuordnung der bei-

den Grössen: Glaube als Weg und Disposi-
tion zur Taufe; Taufe als Anfang eines

neuen, im Glauben zu beschreitenden We-

ges; Taufe als Mitteilung des Glaubens,

was besonders in den Texten aufscheint, in
denen das Sakrament als Erleuchtung be-

schrieben wird". «Der empfangene Glaube

erfüllt die Seele», erklärt die Instruktion";
gewiss, doch ist damit das eigentliche Pro-
blem nicht gelöst, ob nämlich der ge-

schenkte Glaube später wirklich zur Ent-

faltung kommt oder aufgrund mangelnder
christlicher Erziehung abstirbt.

Das gleiche Bedenken ist gegenüber der

Antwort auf den zweiten Einwand anzu-
melden". Sicher bedarf es beim Kleinkind
nicht der bewussten Annahme des Taufge-
schenks; ob aber die durch die Taufgnade
in der Seele des Kindes grundgelegten Kräf-
te in späteren Jahren zur Auswirkung ge-

langen, das steht auf einem anderen Blatt
geschrieben.

Der römischen Antwort auf den dritten
Einwand - «durch das Sakrament der Tau-
fe werde der Freiheit des Kindes Gewalt an-

getan» - stimmen wir ohne weiteres zu".
Falls ein Kind später sich nicht zu seinem

Christsein bekennt, «brauchen seine El-
tern sich nichts vorzuwerfen, wenn sie

nach Recht und Pflicht ihrem Kind die

Taufe und eine christliche Erziehung mit-
gaben». Der eigentliche Haken bei der heu-

tigen Praxis liegt jedoch in der nüchternen

Feststellung, dass ein Grossteil der Eltern
nicht mehr imstande ist, die christliche Er-
Ziehung mit all dem, was sie verlangt, zu

garantieren und zu leisten.

Der vierte Einwand lautet wie folgt: In
der heutigen pluralistischen Gesellschaft
sei der Taufaufschub anzuraten, bis der

Kandidat aufgrund genügender Reife sei-

ber über den Taufempfang entscheiden
könne®". Die Instruktion hält dem entge-

gen, dass auch in der gegenwärtigen Situa-

tion Familien und Kirche «Handlungsfrei-
heit haben und daher eine christliche Un-
terweisung erteilen können»®'. Mit dieser

rein theoretischen Entgegnung macht es

sich unser Dokument einigermassen leicht

- es zielt indessen an den Tatsachen vorbei.
Es reicht nicht aus zu beteuern, die Sakra-

mentenpastoral müsse gerade bei der Kin-
dertaufe der gegebenen Lage angepasst
werden®® - oder verwechseln die Verfasser

Anpassung mit Beharrung?
Zum fünften und letzten Einwand ge-

gen den Pädobaptismus - die Kirche sei

mehr auf Sakramentalisierung als auf
Evangelisierung bedacht - erklärt das Do-
kument, man könne nicht einfach auf die

Kinder übertragen, was die Sakramenten-

pastoral von Erwachsenen fordere®®. Han-
delt es sich aber, so müssen wir zurückfra-
gen, nicht stets um das selbe Sakrament,
das Sakrament des Glaubens, das auch bei
den Kindern nur dann einen Sinn hat, wenn
es in eine wirklich christliche'Existenz ein-
mündet? Man dürfe «die Notwendigkeit
des Sakramentes nicht gering achten, die

ihre ganze Bedeutung und Dringlichkeit
beibehält, zumal es darum geht, dem Kind
das unendliche Gut des ewigen Lebens zu
sichern»®'*. Hier begegnen wir einer Denk-
weise, die beinahe ans Magische grenzt, als

ob die Taufe gleichsam automatisch das

Heil des Menschen bewirke.
Es ist den Verfassern der römischen

Verlautbarung zugutezuhalten, dass sie we-

nigstens einige der vielen Fragen heutiger
Taufpastoral angeschnitten haben. Über

die Art und Weise, wie sie darauf reagieren,
kann man freilich nur wenig Begeisterung
an den Tag legen. Anstatt das vielschichti-
ge Problem in seiner Gesamtheit anzuge-
hen, greifen sie einzelne Argumente gegen
die herkömmliche Praxis heraus, auf die zu

antworten ihnen nicht schwer fällt - von
ihrer Grundoption her.

Die Praxis der Kindertaufe, das wird
schon seit längerem in der Fachliteratur be-

tont, ist letztlich kein dogmatisches Pro-
blem, sondern das Problem des Zustandes
der Kirche®'. «Es geht um die Frage, wie
das Evangelium heute am glaubwürdigsten

'8 118.
" Vgl. 14, Anm. 2.
2° H. Leroy, Kennt das Neue Testament die

Kindertaufe?, in: W. Kasper (Hrsg.), Christsein
ohne Entscheidung oder soll die Kirche Kinder
taufen (Mainz 1979) 55-71, Zitat S. 70.

2' W. Kasper, Glaube und Taufe, in: ebd.

129-159, ZitatS. 131.
22 12.
22 I 12.
2" I 16.
25 1 17-18.
2® Siehe W. Kasper, aaO. 149 f.
22 1 18.
28 I 19-20.
29 121-22.
2" 123.
3' 124.
32 Ebd.
33 I 25-26.
34 1 26.
35 Siehe etwa E. Schlink, Die Lehre von der

Taufe (Kassel 1969) 137.
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und wirkmächtigsten verkündet, und wie

das Heil Gottes den Menschen so mitgeteilt
werden kann, dass lebendiger Glaube in le-

bendigen christlichen Gemeinden entsteht,
die ihrerseits wieder Zeichen sein können in
der Welt.»" Dieser missionarischen Per-

spektive trägt das Dokument kaum Rech-

nung. Befinden sich die Christen nicht
überall in einer ähnlichen Lage, als Min-
derheit in einer nichtchristlichen Umwelt:
globale Missionssituation? Trotz einiger
verbaler Zugeständnisse an die gewandel-
ten Verhältnisse räsonieren die Verfasser
der Instruktion so, als ob wir uns noch der

Segnungen einer heilen Christenheit erfreu-
ten.

Bezüglich der Tauf/trtms wäre realisti-
scherweise folgendes historische Faktum
zu bedenken gewesen: Die Kindertaufe
stellte in den ersten Jahrhunderten, die be-

züglich der Lage des Christentums in man-
chem unserer Zeit glichen, eine der Mög-
lichkeiten der Christwerdung dar; erst mit
der Entstehung einer geschlossenen christ-
liehen Gesellschaft bildete sich das allge-
mein verpflichtende Gesetz des Pädobap-
tismus heraus". In einer Epoche, die uns
immer mehr von der einstigen Situation
wegführt, sollte man das Wagnis eingehen,
frühere legitime Bräuche zu überprüfen
und eventuell zu ändern.

Auch hinsichtlich der Tauf/e/me zeich-

neten sich im Verlauf der 2000jährigen Ge-

schichte - bei aller Konstanz neutestament-
licher Aussagen - beachtliche Akzentver-
Schiebungen ab". Man redet nicht in der-
selben Weise von der Taufe in der Kirche
des zweiten Jahrhunderts, die Verfolgun-
gen erduldete, in einer Kirche des vierten
Jahrhunderts, die Aufwind spürte, in der

Kirche des Mittelalters, der Gegenreforma-
tion, des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Wenn die Instruktion die Heilsnotwendig-
keit der Kindertaufe derart stark heraus-

streicht, dann erweckt sie den Eindruck,
das letzte Konzil - das übrigens kaum Er-
wähnung findet - habe diesbezüglich keine

Neuorientierungen gebracht. Kurz: wir
vermissen in der Instruktion die ernsthafte

Bemühung, die Kindertaufe in der heutigen
Situation einsichtig zu machen. So müssen

wir uns weiterhin mit einer Praxis abfin-
den, die nach einer Theologie sucht".

Die praktischen Weisungen
Der dritte Teil der Verlautbarung ent-

hält «einige pastorale Richtlinien» zur Kin-
dertaufpraxis"". Das Proömium missbilligt
zunächst «gewisse heutige Meinungen»; zu
den Gemassregelten zählen die Verfechter
der Abschaffung der Kindertaufe - unter
katholischen Autoren dürften sie freilich
höchst selten sein - und diejenigen, die auf-

grund eines «persönlichen Urteils» einen

Taufaufschub befürworten - wie anders als

durch persönliche Überlegungen soll man
denn überhaupt einen Entscheid fällen?"'
In einem zweiten Schritt wird «die Notwen-

digkeit einer gründlicheren und unter be-

stimmten Rücksichten erneuerten Pasto-
ral» bejaht". Das Vorausgegangene warnt
uns jedoch davor, allzu grosse Erwartun-

gen in die praktischen Verhaltensregeln zu

setzen.

Nachdem die Instruktion noch einmal
mit Nachdruck die Forderung erhoben hat,
«die Taufe der Kinder als schwerwiegende

Verpflichtung zu betrachten», formuliert
sie die zwei grundlegenden Prinzipien, «de-

ren zweites dem ersten untergeordnet ist»:
1. Grundsätzlich darf man das Heilsgut der

Taufe für die Kinder nicht hinausschieben;
2. eine echte Glaubenserziehung und Hin-
führung zu einem christlichen Leben muss

gewährleistet sein, damit das Sakrament
seinen Vollsinn erreicht"'.

Im Vergleich zu den Vorbemerkungen
des nachvatikanischen Kindertaufrituale
fällt die kantige Diktion des neuen Erlasses

auf. Immerhin fügt das Dokument ein-

schränkend bei: «Ist die Gewähr nicht
ernsthaft gegeben, kann das ein Grund zur
Verschiebung der Spendung dieses Sakra-

mentes werden. Ist überhaupt keine Ge-

währ gegeben, soll man das Sakrament ver-
weigern.»"" Das Rituale vermeidet den

Ausdruck «Verweigerung»; es sieht für den

Fall, dass die Eltern die Voraussetzungen
für eine Tauffeier nicht erfüllen, die Ein-

Schaltung eines längeren Zeitraumes vor
der Spendung des Sakramentes vor"'. Die

Instruktion hingegen unterscheidet zwi-
sehen «christlichen Familien» und «wenig
gläubigen oder nichtchristlichen Fami-

lien»; für erstere verlangt sie eine entspre-
chende Vorbereitung (Hausbesuch, Ange-
bot eines Taufgesprächs), für letztere aber

urgiert sie, dass die Eltern sich mit dem Sa-

krament und den daraus erfliessenden Ver-
pflichtungen näher befassen".

Zwar insistiert das Dokument darauf,
dass «genügend Garantien» gegeben seien,

dass dem getauften Kind nachher auch eine

christliche Erziehung zuteil wird; doch im

gleichen Atemzug durchlöchert es diese

Vorschrift, indem es erklärt, ein Verspre-
chen, «das begründete Hoffnung für eine

christliche Unterweisung der Kinder» bie-

te, sei hinreichend", ebenso zum Beispiel
die Wahl von Patinnen und Paten, die sich

aufrichtig des Kindes annehmen wollen,
oder die Hilfe von Gläubigen aus der Ge-

meinde". Man kommt hier nicht um die

Feststellung herum, dass die eine Hand zu-
rücknimmt, was die andere gibt. Trotz al-
1er schönen Worte bezüglich der Garantien

- worauf es letztlich ankommt, ist die bal-

dige Spendung der Taufe. Eigentlich

müssten wir Katholiken aus der Erfahrung
wissen, was blosse Versprechen im Zusam-

menhang mit den Sakramenten bedeuten.

Wenn keine genügenden Garantien zu er-

reichen sind, so fährt das Dokument fort,
soll der Verantwortliche «als letzten Aus-

weg» die Anmeldung des Kindes für ein

Katechumenat vorschlagen, das während
der Zeit der schulischen Ausbildung statt-
zufinden habe"®. Ein eventueller Ritus an-
lässlich der Einschreibung für den späteren
Besuch eines Katechumenates ist möglich,
doch verschafft ein solcher gottesdienstli-
eher Akt nicht den Status eines Katechume-

nen. Unmissverständlich bringt unser Do-
kument zum Ausdruck, dass die Kirche die

Eingliederung der Kinder im Schulalter
nicht für normal hält...

Man frägt sich nach dem Studium der

Instruktion, was hier für eine «erneuerte
Pastoral» herausspringen soll. Der einzi-

gen Öffnung (das Zugeständnis eines Kin-
derkatechumenats, das allerdings als

«anormale» Lösung betrachtet wird) ste-

hen so viele Wenn und Aber gegenüber,
dass man befürchten muss, der in Frank-
reich eingeleiteten flexibleren Praxis sei

nun ein Riegel vorgeschoben. Ohne Versu-
che dürfte es aber nicht gelingen, die Mise-

re auf diesem Sektor zu beheben'". Noch

vor kurzem sprachen sich französische Pa-

storaltheologen, die alles andere als wilde

Experimente empfehlen, für eine klare
Wahl aus: Taufe der Kinder im Säuglings-
alter oder zu einem späteren Zeitpunkt".

W. Kasper, aaO. 151 f.
Vgl. dazu E. Marcus u.a., Quand l'Eglise

baptise un enfant (Paris 1980).
Siehe W. Breuning, Die Kindertaufe im

Licht der Dogmengeschichte, in: W. Kasper,
aaO. 72-95.

" Der Aspekt der Erbsünde beherrscht im-
mer noch das Denken der Verfasser der Instruk-
tion. - Vgl. Les Equipes enseignantes, Les pa-
rents et le baptême (Paris 1974).

"0 1 27-33.
I 27.

« Ebd.
« 128.
"" Ebd.
"' Ordnung der Kindertaufe nach dem neuen

Rituale Romanum. Deutsche Studienausgabe
(Freiburg i. Br. 1970) Nr. 25, S. 30; vgl. Die Feier
der Kindertaufe in den katholischen Bistümern
des deutschen Sprachgebietes (Einsiedeln/Köln
u.a. 1971) Nr. 31-38, S. 17-19.

" I29-30.
"131.
" 1 30.

Ebd.
Vgl. F. Reckinger, Kinder taufen - mit Be-

dacht. Eine Darstellung der Diskussion um die
Kindertaufe im katholischen Raum seit 1945 mit
kritischer Stellungnahme und pastoralen Aus-
blicken (Kall 1979).

" H. Denis u.a., Le baptême des petits en-
fants. Histoire, doctrine, pastorale (Paris 1980);
vgl. auch J.-J. von Ahmen, Pastorale du baptê-
me (Fribourg 1978).
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Die Entwicklung auf eine differenziertere
Praxis hin scheint durch den römischen Er-
lass gehemmt zu werden. Obwohl Kardinal

Etchegaray ihn als einen «realistischen

Text» einschätzt", wagen wir, ein Frage-

zeichen hinter diese Qualifikation zu set-

zen, dies schon deswegen, weil das Doku-
ment sich in Widersprüche verwickelt.

Es gebricht ihm am aufrichtigen Wil-
len, die leidvolle Situation zu sanieren; die

Bischöfe sollen ja «jene zur überlieferten

Praxis zurückführen, die vielleicht aus

achtbaren pastoralen Überlegungen heraus

von ihr abgewichen sind»". In der westli-

chen Taufdisziplin also nichts Neues -
auch wenn die Seelsorger mit ihrem Latein

am Ende sind. Wie kann ein fast manisch

anmutendes Fixiertsein auf die Notwendig-
keit der Kindertaufe unter allen Umstän-

den wirklich Hilfe bringen? Für unsere hie-

sigen Verhältnisse mag die Instruktion das

Gute haben, dass sie uns vermehrt darüber

nachdenken lässt, dass Kindertaufen, de-

nen keine christliche Erziehung folgt, der

Kirche lediglich tote Glieder bescheren.

Jö&oö Sau/ftgffrtne/-

" La Croix, 22. November 1980, S. 10.

" I Abschluss.

Weltkirche

Pioniertat für die Blinden
in Westafrika
Wir haben uns daran gewöhnt: ein Un-

ternehmen im sozialen Bereich wird mei-
stens als «Projekt» bezeichnet. Unter Pro-
jekt versteht man vor allem die Planung,
Durchführung, Finanzierung und Admini-
stration, also die sachlich notwendige Seite
des Unternehmens. Doch gerade im sozia-
len Einsatz geht es nicht um Sachen und
Produkte; es geht um den Menschen. Und
so müsste eigentlich jede Information über
ein Projekt vor allem auf den betroffenen
Menschen hinweisen. Beim vorliegenden
Unternehmen der Caritas Schweiz, beim

«Institut national ivoirien pour la promo-
tion des aveugles», sind die Menschen, der

ehemalige Leiter vor allem und die Schü-

1er, derart mitbetroffen, dass ich sie in ei-

nem zweiten Teil zu Worte kommen lassen

muss.

Die Fakten
Die Caritas Schweiz gründete das Pro-

jekt auf ausdrücklichen Wunsch der Regie-

rung der Republik Elfenbeinküste. Nach
vertraglicher Vereinbarung fiel die Haupt-

last der Finanzierung der Caritas zu, sie er-
hielt eine Subvention der Eidgenossen-
schaft. Die ivorianische Regierung stellte
das Baugelände und seine Erschliessung,
die Honorierung der einheimischen Lehr-
kräfte und die Übernahme der Betriebsko-

sten ab 1976.

Die schweizerische Equipe reiste am 3.

August 1974 nach Abidjan. Sie bestand aus

dem blinden Projektleiter, Hansburkard
Meier, Seminarlehrer in Hitzkirch, seiner

Frau, Sekretärin und Buchhalterin, die die

Administration und die Buchhaltung führ-
te, und dem Lehrerehepaar Steiner, das

sich auf Blindenpädagogik spezialisiert
hatte und für den Aufbau der Blindenschu-
le verantwortlich war.

Das Team musste beim Stand Null be-

ginnen. Es musste geplant, gebaut, sensibi-

lisiert, Vertrauen gewonnen und Kontakte
geknüpft werden. Man mietete sich in zwei

Häusern ein. Eines diente als Schulhaus

und Kleininternat, im zweiten wohnte die

Equipe. Die Steiners begannen mit dem

Spezialkurs für die vier von der Regierung
zugeteilten Primarlehrer. Das Ehepaar
Meier bereitete den Aufbau und die Füh-

rung des Kleininternates vor: Anstellung
von Personal und dessen Schulung, Orga-
nisation des Einkaufs, Kontakt mit beste-

henden Sozialwerken; Verhandlung mit
Architekten und Baufirmen usw. Über die-

se Zeit sagt der Projektleiter: «Dies tönt in

Europa so selbstverständlich, es würde
aber Seiten füllen, wollte ich die Schwierig-
keiten schildern, auf die wir stiessen. Es

mag genügen, wenn ich sage, dass ich im
November 1974 ernsthaft mit einem Ab-
bruch des Projektes rechnete. Bevor es

aber dazu kommen sollte, setzte ich alle

meine Energie ein und stürmte und brüs-

kierte alle Instanzen. Dieser Einsatz hat

mir bei den Behörden und Organisationen
Respekt und später Zusammenarbeit und

sogar Freundschaft eingebracht, und plötz-
lieh lief alles wie am Schnürchen.»

Im Januar 1976 wurden die Baupläne
fertiggestellt. Im Februar konnte mit dem

Bau begonnen werden, und schon Ende

September war der vielteilig in Pavillons
angelegte, 3000 m' grosse Bau, der nicht

nur zweckmässig, sondern auch schön ist,
beendet.

Unterdessen vollendeten die Lehrer ih-

ren Umschulungskurs, und das kleine, pro-
visorische Institut rief anfangs Dezember -
vor der Fertigstellung des Baues - per Ra-
dio die ersten 12 Kinder zum Eintritt auf,
deren Adressen die Equipe von der Augen-
klinik erhalten hatte. Die freudige Erwar-

tung der ersten Kinder wurde zur harten
Konfrontation mit der afrikanischen Wirk-
lichkeit. Von den Erwarteten kam ein ein-

ziges Kind. Nachforschungen verliefen im

Sand. Der Hauptgrund dieser Enttäu-
schung: Die afrikanische Familie versteckt

ihr blindes Kind, weil es ein Makel für die

Gemeinschaft ist - darüber mehr im zwei-

ten Teil. Da die Equipe auch die Mission
informiert hatte, kamen allmählich sechs

Kinder. Doch Kinder unter sechs Jahren
fanden sich keine, weil blinde Kleinkinder
nicht überleben. Sie gelten als wertlos, man
kümmert sich nicht um sie. Unterernäh-

rung, Infektionskrankheiten und Parsiten
tun das Ihre.

Es zeigte sich jedoch, dass junge Erblin-
dete, die vorher etwas Schulbildung genos-
sen hatten oder die sogar früher einen Be-

ruf ausgeübt hatten, sehr erpicht waren, in
die neue Blindenschule einzutreten. So kam

es, dass anfangs die Schule mehr Erwach-
sene als Kinder hatte. Mit einem mit 27

Jahren erblindeten Agronomen machte die

Schule einen Volltreffer. Er erwies sich als

so geschickt und dynamisch, dass man ihm
den Aufbau einer landwirtschaftlichen Ab-
teilung für blinde Erwachsene anvertrauen
konnte. Die Ausbildung erstreckt sich auf
Hühnerzucht, Plantagenanbau (Ölpalmen,
Kaffee, Kakao), Viehzucht und Korbflech-
ten. Bisher sind schon über ein Dutzend
Bauern voll eingegliedert. Der Weg in die

neue Existenz wird von Sozialarbeitern des

Institutes vorbereitet, und jeder Blinde er-

hält als Starthilfe Fr. 1500.—, Geld, das

von einer Vertrauensperson, meistens Mis-
sionaren, verwaltet wird. Ein Blinder, der

nun in sein Dorf zurückgekehrt ist, betreibt
eine Zuchtfarm mit 600 Kücken. Ein be-

sonders eindrückliches Beispiel: Ein Blin-
der im Norden, dessen Vater leprakrank ist

und dessen Schwester auch blind ist, er-
nährt nun mit seinen Händen die ganze Fa-

milie.

Im Oktober 1975

waren die Inneneinrichtungen soweit

fertiggestellt, dass die neuen Räume bezo-

gen werden konnten. Die Arbeit begann
mit rund 20 erwachsenen Blinden und mit
einem guten Dutzend blinden Kindern. Die
Kinder wurden nun ausschliesslich von ivo-
rianischen Lehrern unterrichtet. Herr und
Frau Steiner hatten mit der Lehrerausbil-
dung sehr gute Arbeit geleistet. Die Lehrer
wurden nicht nur in der Blindenbildung
spezialisiert, sie übernahmen auch moder-

ne Pädagogik und lernten ertastbares An-
schauungsmaterial herzustellen. Von allem

Anfang an waren Radio und Fernsehen
dem Institut sehr freundlich gesinnt. Bei

sehr vielen Gelegenheiten wiesen die Me-
dien auf die Bedeutung der Schule hin.
Durch Radiovorträge und Auftritte im
Fernsehen wurde Hansburkard Meier zu

einer sehr bekannten Persönlichkeit. Die

Sensibilisierung durch die Medien zeigte ih-
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ren Erfolg, als zu Beginn des dritten Schul-

jahres 24 neue Kinder aufgenommen wer-
den konnten.

Heute ist das Eis vollständig gebrochen.
Das Internat mit seinen 60 Betten ist nicht

nur ganz gefüllt, es gibt auch bereits eine

beträchtliche Warteliste für Neueintritte.
Ein weiterer Ausbau des Institutes drängt
sich auf. Verhandlungen des Institutes mit
der Regierung verliefen positiv. In den

nächsten Monaten wird ein Erweiterungs-
bau in Angriff genommen werden.

Schon Mitte 1977 hatte das Institut 19

Blinde voll integriert: zwei als Lehrer für
Erwachsenenbildung an der eigenen Schu-

le, einen als Lehrer der landwirtschaftli-
chen Ausbildung, einen Kopisten (er über-

trägt nach Diktat auf Kassette Texte für
die theoretische Landwirtschafts- und
Handwerksausbildung), vier Telefonisten,
einen Korber, der im Atelier blieb, damit

man Erfahrungen mit einer Werkstatt ma-
chen konnte; der Rest kehrte als Pflanzer
und Züchter ins Dorf zurück.

Seit drei Jahren ist nun das Institut voll
in afrikanischen Händen. Zwei sehr tüchti-

ge Nachfolger - sie gehören zu den ersten

Lehrern - haben nun die Aufgabe des Di-
rektors und des Schulleiters übernommen.
Das Institut ist nicht nur im eigenen Land
bekannt und anerkannt, sein Ruf dringt
über die Grenzen. Obervolta ist mit der

Bitte an die Caritas gelangt, ein ähnliches

Institut in Ouagadougu zu gründen. Zur
Abklärung der Situation weilte Hansbur-
kard Meier kürzlich in dieser Stadt. Er ist

bereit, auch in Obervolta für die Blinden
Pionierdienste zu leisten.

Die menschliche Seite

Um Informationen zu sammeln und die

Möglichkeit einer Filmproduktion abzu-

klären, bin ich seit einer Woche Gast im
Blindeninstitut in Abidjan. Ich habe mein
Zimmer im Internat und nehme so täglich
am Leben der rund 60 Blinden Anteil. Ich
weiss schon jetzt, dass mich die Erlebnisse
hier kaum mehr loslassen werden. Es sind

nicht vor allem die Gesichter mit den vie-

len, meist durch Krankheit zerstörten Au-

gen, die mich betroffen machen, es sind

vor allem die Aussagen der Blinden.
Das Internat ist ein überaus fröhlicher

Betrieb. Vor Schulbeginn, in den Pausen

und nach Schulende vernimmt man auf den

Gängen und im Freien Lachen, Singen,
fröhliche Schreie, Kinder, die miteinander

spassen - und vor allem Musik. Eine

Trompete schmettert melodiöse Klänge, ei-

ne Jazz-Batterie hackt ihren Rhythmus,
und ein Tamtam ist immer zu hören. Und
sobald es irgendwo klingt, beginnen sich

die Körper der Umstehenden zu wiegen
und die Beine im Takt zu stampfen. Am

verblüffendsten sind die Kleinsten. Knirpse
von acht-, neun Jahren produzieren auf
Blechkanistern, Büchsen und Deckeln fast

perfekte afrikanische Rhythmen.
Im erschreckenden Kontrast zu dieser

stets fröhlichen Stimmung stehen die Be-

richte der Kinder und Erwachsenen. Rund
30 von ihnen sind bisher zu mir ins Zimmer
gekommen und haben mir erzählt, was es

heisst, in einem afrikanischen Dorf blind
zu sein. Die schreckliche Vernachlässi-

gung, Isolation und menschliche Entwürdi-
gung der Blinden hat vor allem zwei Grün-
de: Der Blinde gilt einmal als Schwerkran-

ker, und ein Schwerkranker tut nichts, der

wartet nur auf seinen Tod. Wenn man den

Blinden etwas arbeiten hiesse, würde die

Familie von den Nachbarn mit Vorwürfen
überschüttet. Und dann kommt dazu, dass

man das unerklärliche Phänomen der

Blindheit der Magie zuordnet: Der Blinde
hat einen bösen Dämon oder er ist sogar
selbst ein Dämon; ferner meint man, die

Blindheit sei übertragbar. Auf diesem Hin-
tergrund müssen die Aussagen gesehen

werden, die ich hier zusammenhanglos wie-

dergebe: «Ich durfte gar nichts tun. Ich
konnte nur essen, dasitzen und schlafen.
Kinder haben beinahe nie mit mir gespielt.
Ihre Eltern sagten zu ihnen: <Er ist ein bö-

ser Mensch, du siehst es doch, er ist

blind.)» - «Meine Eltern sagten: <Du is-

sest nur, du bist nichts wert. Es wäre für
dich und für uns besser, wenn du tot wä-

rest.)» - «Die andern Kinder gingen zur
Schule oder sie halfen ihren Eltern auf dem

Feld. Ich durfte nichts tun: Jahrelang hat

man mich im hintersten Winkel der Hütte
gelassen.» - «Als ich blind wurde, hatte ich
bereits die dritte Primarklasse gemacht.
Ein Jahr darauf wollte ich mich töten. Es

war alles so furchtbar. Die Eltern hatten

Angst, dass ich mich wirklich töten wür-
de.» - «Man gibt dir zwei Bananen, bevor
die Eltern aufs Feld gehen, und sie sagen

zur jüngeren Schwester, pass auf ihn auf.
Und wenn die Schwester davonrennt, bist

du allein den ganzen Tag und du findest die

Bananen nicht.»
Solche Aussagen ergreifen uns, die Se-

henden. Wie sehr mussten sie erst den Pro-

jektleiter, Hansburkard Meier betroffen
machen, der in seiner Jugend erblindete.

Hier ein Auszug aus einem längeren Inter-
view mit dem Seminarlehrer.

«Ich habe mich in der Schweiz viel so-

zial betätigt. Aber, wie es so ist, man rast

von Sitzung zu Sitzung, man ist in dieser

und jener Kommission und hat doch letzt-
lieh für nichts die volle Kraft und die volle
Zeit. Und ich habe mir gesagt: (Eigentlich
machst du das ganz gern, doch es wäre

schön, einmal dafür wirklich Zeit zu ha-

ben.> - Das war die innere Vorbreitung auf

eine Anfrage der Caritas, ob ich nicht ei-

nen Projektleiter wüsste, der ein Blinden-
Projekt übernehmen könnte. Ich antworte-
te - für mich selber überraschend: (Ich
kenne niemand, ich bin jedoch bereit, die

Aufgabe selber zu übernehmen.)
Ich hatte für drei Jahre unbezahlten Ur-

laub. Caritas zahlte mir den Lehrerlohn:
Ich hatte also gar keine finanziellen oder
existentiellen Engpässe, weder dort unten,
noch da. Ich musste nicht für mich
rackern. Ich konnte meine ganze Kraft je-
nen schenken, die mich brauchten. So wur-
de für mich Afrika zum unerhörten Erleb-
nis, dass man sich voll und ganz und in
vollster Überzeugung, dass man etwas Gu-
tes tut und etwas wahnsinnig Notwendiges,
für die Mitmenschen einsetzt. Das hat man

ja in Dutzenden von menschlichen Schick-
salen gesehen, dass wir da etwas taten, das

Menschen aus tiefster Not riss und ihnen
nicht nur Hoffnung gab, sondern die Hoff-
nung auch realisierte.

Man hat mich in Abidjan als den gros-
sen Wohltäter, den dynamischen Direktor
bezeichnet... also, wenn der auftaucht,
dann jagt er alle Hindernisse weg... Ich
stand unter einem enormen Zeitdruck, in

nur drei Jahren musste alles so stehen und

so leben, dass es in afrikanische Hände

übergeben werden konnte. Ich war bekannt
für mein Verhandlungstalent. Ich versuch-

te immer die Leute mit Humor zu gewin-

nen; wenn das nicht ging, wurde ich sach-

lieh, und wenn das nichts fruchtete, wurde
ich heftig. Glücklicherweise musste ich das

selten sein. Dieser Erfolg ist zum Teil auch

unverdient, er kommt daher, weil man so

erstaunt war, dass ein Blinder derartiges
leistet und so selbstsicher mit Ministern
spricht. Man hat mir auch zuviel Kredit ge-

geben, doch, das ist immer so: ein Behin-
derter wird entweder über- oder unter-
schätzt. Ich war in einem positiven Sinn

auffällig. Es war das erste Mal in meinem

Leben, dass ich mir sagen konnte: (Deine

Blindheit ist jetzt für dich und deine Sache

ein Vorteil.) »

Nach einem besonderen Erlebnis ge-

fragt, antwortet Hansburkard Meier:

«Mein erstes grosses Erlebnis der Dankbar-
keit und des Erfolges war, als wir entgegen

unseren Absichten einen erwachsenen An-
alphabet en aufnahmen. Er konnte ein biss-

chen französisch, hatte aber keine Ah-

nung von einem Buchstaben. Dem haben

wir das Alphabet beigebracht - zu Beginn

war ich da noch selber massgebend betei-

ligt gewesen. Nach einem Monat konnte er

einige Buchstaben lesen: Er war religiös
sehr aktiv und ein guter Katholik. Ich ver-
suchte, ihm einen phonetisch leichten Satz

aufzuschreiben. Ich schrieb in Braille: Ma-
rie est la mère de Jesus. Das ist leicht zu le-
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sen. Aber stellen Sie sich das vor, nach erst
vier Wochen, einem Analphabeten! Und
dann hat er das entziffert. Das ging viel-
leicht zwei Minuten, aber als er dann zu

Ende war, da hat er fünf Minuten vor
Freude getanzt. Und ich habe vor Freude

geweint. Das war für ihn so unglaublich,
dass er nun das lesen kann, an das er

glaubt.»
Ich habe die Blinden auch nach der Be-

deutung gefragt, die das Institut für sie

hat. Die Antworten waren mehr als nur po-
sitiv. Sie waren überschwänglich und aus

einem dankbaren Herzen gesprochen. «Ich
habe ein neues Leben gefunden.» - «Ich
kann Lesen und Schreiben!» - «Ich kann
beinahe alles machen, was ein Sehender

tut. Ich kann einen Beruf ergreifen und hei-

raten.» Anstelle weiterer Zeugnisse will ich
den Korbflechter Marcel seine kleine, afri-
kanische Geschichte erzählen lassen. Man
muss dabei wissen, dass diese Erzählungen
die «Bibliothek» der traditionellen afrika-
nischen Bildung sind.

«Ein Jäger hatte sich im Urwald verirrt.
Tagelang suchte er seine Heimstätte und
fand sie nicht. Vor Hunger und Durst war
er am Zusammenbrechen. Da sah er einen

grossen Baum. Er legte sich nieder und
dachte: hier will ich sterben. Da hörte er
aber einen Hahn rufen. Er sagte sich: wo
ein Hahn kräht, da sind auch Menschen.
Mit letzter Kraft machte er sich auf, stiess

tatsächlich auf Menschen, die ihm halfen,
und wurde gerettet. - Das Institut ist für
uns Blinde der Ort, wo der Hahn ruft!»

Kör/ GöAvvy/er

Kirche Schweiz

Die Missionskonferenz
DRL zieht Bilanz
Die erste Amtsperiode (1977-1980) der

Missionskonferenz DRL (der deutschen

und rätoromanischen Schweiz und des Für-
stentums Liechtenstein) ist offiziell zu En-
de gegangen. An einer Mitgliedèrversamm-
lung vom 22. November in Zürich wurde
der Vierjahresbericht des Vorstandes ge-
nehmigt sowie der-Vorstand für die zweite

Amtsperiode (1981-1984) gewählt. Die
öOköpfige Missionskonferenz DRL ist im
Zusammenhang mit der Reorganisation
des Katholischen Missionsrates entstan-
den. Es existieren auch in der Westschweiz
und in der italienischen Schweiz ähnliche
Missionskonferenzen, die vom Missions-

rat, der zugleich Bischöfliche Kommission
für Missionsfragen ist, koordiniert werden.

Gemäss ihrer Arbeitsweise wurde an
der Mitgliederversammlung vom 22. No-
vember in Zürich der halbe Tag der Weiter-

bildung der Mitglieder gewidmet. Diesmal
legte P. Jakob Baumgartner SMB, Professor

an der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Freiburg, einen umfassenden Kom-
mentar zum päpstlichen Dokument «Evan-
gelii nuntiandi» vor. In der Homilie, die er
während der anschliessenden Eucharistie-
feier hielt, erklärte er, dass alle Missionsar-
beit letztlich ein Lobpreis von Gottes Herr-
lichkeit sein müsse: «Der letzte Sinn allen
menschlichen Tuns, also auch der Entwick-
lungshilfe und des missionarischen Einsat-

zes, liegt in der Rühmung Gottes.»

Aktivitäten
Die aus Bistumsvertretern (50%) und

Vertretern aus Missionsinstitutionen und

Hilfswerken (50%) zusammengesetzte Mis-
sionskonferenz hat als Hauptziel, dahin zu

wirken, dass die ganze Kirche in der
Schweiz und jedes einzelne Glied missiona-
risch tätig wird. Diesem Arbeitsziel ent-

spricht ein vielfältiges Tätigkeitspro-
gramm, das im Bericht des Vorstandes zur
Amtsperiode 1977-1980 zusammenfassend

dargestellt wird. Die Arbeitsgruppe MIB
(Missionarische Information und Bildung)
«berät und animiert die missionarischen

Gruppen auf Pfarreiebene und fördert de-

ren regionale Zusammenarbeit». Die öku-
menische Arbeitsgruppe «Brennpunkt
Welt», deren katholischer Partner der Mis-
sionskonferenz DRL zugeordnet ist, «wen-
det sich vorwiegend an Jugendliche in Mit-
telschulen, Lehrerseminarien, Gewerbe-

schulen usw.». Zusammen mit dem Evan-
gelischen Missionsrat gibt die Missions-
konferenz DRL das Missionsjahrbuch her-

aus. Dasjenige von 1980 trägt den Titel:
«Die Armen - Eine Herausforderung des

Reiches Gottes». Neuerdings besitzt die

Missionskonferenz ihr eigenes vierteljährli-
ches Mitteilungsblatt: «Mission konkret».
Die Missionskonferenz unterstützt ferner
die Aktionen des Fastenopfers und des

Weltmissionssonntags, organisiert missio-
narische Urlauberkurse und nimmt zahlrei-
che ökumenische Kontakte wahr.

Zukunftsperspektiven
An angerissenen, aber noch nicht abge-

schlossenen Aktionen ist eine Vernehmlas-

sung über die «Durchführung der Be-

Schlüsse der Synode 72 zum Thema Mis-
sion, Entwicklung, Frieden» zu nennen;
ferner das Projekt eines «Erfahrungsaus-
tausches zwischen missionarisch engagier-
ten Pfarreien», der im kommenden Früh-
jähr durchgeführt werden soll. Es ist weiter
«ein wichtiges Anliegen» der Missionskon-
ferenz, die Bistümer der Schweiz und ihre

Gemeinden vermehrt mit den «missionari-
sehen Erfahrungen» der Hilfswerke und

Missionsinstitute in Beziehung zu bringen.
Der Vorstand der Missionskonferenz hat
sich auch überlegt, wie sich die Mitglieder
in geeigneter Weise mit internationalen
Fragen, etwa Menschenrechtsverletzungen,
Folter usw. eingreifend auseinandersetzen

könnten. Unter den von der Mitgliederver-
Sammlung approbierten Beschlüssen des

Arbeitsberichtes befinden sich auch ver-
mehrte Kontakte zu den Missonskonferen-

zen in der Westschweiz und in der italieni-
sehen Schweiz und eine bessere Verbindung
zum koordinierenden Missionsrat.

Der neue Vorstand
Zum neuen Präsidenten der Missions-

konferenz DRL wurde P. F/efe/is S/öcM
OFMCap, Luzern, gewählt. Weitere Mit-
glieder des Vorstandes sind: Frau R. Frick,
Schaan (FL), und Herr H. Ziegler, Widnau
(SG), als Vertreter der Bistumskirchen (ein
weiterer Vertreter, aus dem Bistum Basel

stammend, wird im Frühjahr gewählt wer-
den), Herr F. Luthiger, Luzern, als Vertre-
ter der Hilfswerke, Domkustos A. Dörig,
St. Gallen, als Vertreter der Diözesanbe-

auftragten, sowie Sr. Daniela Arnold,
Reussbühl, die zusammen mit P. Fidelis
Stöckli die Missionsgesellschaften im Vor-
stand der Missionskonferenz vertritt. Als
Leiter der Arbeitsstelle wurde Herr Josef
Gähwiler für eine weitere Amtsperiode be-

stätigt (Adresse: Arbeitsstelle der Missions-
konferenz, Missionshaus, 6405 Immensee,
Telefon041 - 81 33 72).

Grundhaltungen missionarischer
Existenz
Der zweite Teil des Kommentars von

Professor Dr. Jakob Baumgartner zum
Dokument «Evangelii nuntiandi» war
Grundhaltungen missionarischer Existenz

gewidmet. Der Missionar ist:

- Diener der Frohbotschaft. Er predigt
nicht seine eigenen Ideen, sondern ist Sach-

waiter eines anvertrauten Gutes, das er in
stets neuer Anpassung den konkreten Men-
sehen nahebringt.

- Vermittler von Glaubenserfahrung.
Er gibt weiter, was in ihm selber Wirklich-
keit geworden ist. Der Mensch von heute

ist auf der Suche nach Erfahrung gelebten
Glaubens.

- Anwalt der Menschlichkeit. Genauso

wie Jesu Worte von Taten - Zeichen und

Wunder, sowie vieles mehr - begleitet wa-

ren, ist der Missionar zum ganzen Men-
sehen gesandt. Er bemüht sich deshalb tat-
kräftig um die Verwirklichung der sozia-

len, wirtschaftlichen und politischen Po-
stulate der Menschen aller Gfuppen und
Völker.
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- Promotor der Einheit. Die Spaltung
der Christenheit ist eine der Hauptschwie-
rigkeiten der Mission. Der Missionar be-

müht sich in seiner Tätigkeit um Toleranz,
Kooperation und Sachlichkeit.

Grundsätze zwischenkirchlicher Hilfe
In seiner Homilie während der Euchari-

stiefeier entwickelte Professor Baumgart-
ner aus der im Kapitel 8 und 9 des 2. Ko-
rintherbriefes dargelegten Hilfeleistung der

Gemeinde in Korinth an die Mutterkirche
in Jerusalem Grundsätze für die Hilfe von
Kirche zu Kirche. Zur sogenannten zwi-
schenkirchlichen Hilfe, «ein Aspekt der

Mission, der im Herzen der christlichen
Botschaft wurzelt», postulierte er folgende
sechs Grundsätze:

- Helfen aus Gnade;

- Geben in Freiwilligkeit;
- Stiften von Gemeinschaft;

- Ausführen mit Sachverstand;

- Vertrauen auf Gott;
- Lobpreis von Gottes Herrlichkeit.

ßrz/zzo T/o/tz

AmtlicherTeil

Bistum Basel

Aufnahme unter die Kandidaten für
den kirchlichen Dienst
Bischof Anton Hänggi hat am 28. No-

vember 1980 im Priesterseminar in Luzern
unter die Kandidaten für Diakonat und

Presbyterat aufgenommen: Karl Abbt, An-
ton Bucher, Alois Schifferle und Rolf
Stöcklin. In derselben Feier nahm der Diö-
zesanbischof unter die Kandidaten für den

pastoralen Dienst als Pastoralassistenten
auf: Odo Camponovo, Waldemar Cupa,
Jürg Fisler, Thomas Hug, Siegfrid Kra-

mer, Nikiaus Späni und Christine Stadel-
hofer.

Stellenausschreibung
Die vakante Stelle eines Pfarrektors

von JKor/z (BE) wird zur Wiederbesetzung
ausgeschrieben. Interessenten melden sich

bis zum 23. Dezember 1980 beim diözesa-

nen Personalamt, Baselstrasse 58, 4500 So-

lothurn.

Neue Bücher

Karl Rahner-Lesebuch
Rechenschaft des Glaubens. Karl Rahner-

Lesebuch. Herausgegeben von Karl Lehmann
und Albert Raffelt, Benziger, Zürich, Herder,
Freiburg i. Br. 1979, 469 Seiten.

Am 5. März 1979 hat Karl Rahner seinen 75.

Geburtstag gefeiert. Karl Lehmann und Albert
Raffelt, seine ehemaligen Schüler, haben als

Festgabe dieses Lesebuch herausgegeben. Leh-
mann steuerte eine wertvolle Einführung bei:
Karl Rahner. Ein Porträt. Sie hilft dem Leser,
Rahners Werk besser zu verstehen. Es darf aber
nicht verschwiegen werden, dass Teil III dieser

Einführung: Philosophisch-theologische Ansatz-
punkte, nicht leicht zu lesen ist, was aber nie-
mand vom Kauf dieses Buches abhalten sollte,
weil die übrigen Teile von Lehmanns wertvoller
Einführung sehr gut verständlich sind.

Mancher Seelsorger, mag er Priester oder

Laientheologe sein, wird denken: Rahner kommt
für mich nicht in Frage, er schreibt ja viel zu
schwer. Wer das ausführliche Inhaltsverzeichnis
dieses Buches durchblättert, wird sehen, dass es

Rahner nicht um reine Wissenschaft, sondern
um religiöses Leben, um die Fragen und Proble-
me des Menschen von heute geht. Dafür einige
Stichworte: Vom Alter, Vom Kranksein, Von
der Arbeit, Bekümmerter Atheismus, Mystik des

Alltags und Erfahrung des Heiligen Geistes, Ge-
bet: Gott meines Lebens, Zum ökumenischen
Dialog, Gefahren für die Kirche, Ja zur konkre-
ten Kirche.

Dieses Buch ist zum Schmökern geeignet,
man kann herauspicken, was einen gerade inter-
essiert, oder eine Antwort suchen auf eine Frage,
die einem auf der Seele brennt.

An welchen Leserkreis wendet sich dieses Le-
sebuch? Die Herausgeber meinen, mit vollem
Recht, an den Christen, der zum stillen Nach-
denken über den Glauben einen kurzen, aber ge-
wichtigen Text sucht; an den Theologiestuden-
ten, der ratlos vor den vielen Büchern Rahners
steht; an den Religionslehrer an höheren Schu-
len, der einen knappen Text für den Unterricht
braucht; an den Seelsorger, der sich auf die Ver-
kündigung vorbereitet; an den Kenner der Theo-
logie Rahners, der wieder einmal gern Grundtex-
te nachlesen möchte, und endlich an alle, die
Karl Rahner schätzen oder ihn einmal kennenler-
nen möchten.

Bos// DracA'

Zum Bild auf der Frontseite

Das //o/zezz/raz7zaa.s E/orerztmam m
Arasa wtrc/ von t/ezz Sc/t western r/es /ns/t'/a-
/es /ngenôo/î/ ge/a/zrt «nt/ von c/t'esen? /n-
s/;7«/ aac/t getragen. Kor gut 50 /a/tren
warr/e r/er Raa a/s Eangen/tet/sfätfe m De-
trt'e/t genommen trnr/ z'm IKanr/e/ r/er Ze/t
me/treren .Renovationen anterwor/en. Kor
etwa /5 /a/zren warr/e r/as Dans t'n etne
Me/zrzwec/:Ä7zmE mit e/genem /e/tenr/em

Arzt verwanr/e/t; a/s so/c/te öesz'tzt s/e atrc/i
r/te Aner/rennang r/er Sc/zwe/zer/sc/ze«

ÄTran/ren/tassen. Es ste/zen r/en Pat/enten
trnr/ Er/zo/angs/ter/ör/t/gen 70 Retten zzrr

Ker/agwng.

Voll Erbarmen
«Voll Erbarmen - Dives in misericor-

dia», unter diesem Titel erwägt Papst Jo-
hannes Paul II. in der zweiten Enzyklika
seines Pontifikats die göttliche Barmher-
zigkeit. Aus dieser Enzyklika veröffentli-
chen wir auf der Frontseite dieser Ausgabe
der SKZ den Abschnitt «Die Mutter der

Barmherzigkeit». Den Wortlaut der gan-
zen Enzyklika können wir aus technischen
Gründen erst in der Weihnachtsausgabe
dokumentieren (abgesehen von der knap-
pen Zeit - wegen des bevorstehenden Ma-
rienfestes muss der Satz der nächsten Aus-

gäbe bereits diese Woche hergestellt wer-
den - wurde für die Nr. 50 wie seit Jahren
die Beilage «Fortbildungskurse für Seelsor-

ger...» vorbereitet).

Die Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. P. Leo Ettlin OSB, Rektor der Kantons-
schule, 6060 Sarnen

Dr. Jakob Baumgartner, Professor, Chemin de
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P. Bruno Holtz SMB, Redaktion KIPA, Post-
fach 1054, 1701 Freiburg
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Niels Stensen
Max Bierbaum und Adolf Faller, Niels Sten-

sen, Anatom, Geologe und Bischof 1638-1686.
Mit einem Kapitel von Anne-Lise Thomasen:
Der Wandel des Stensenbildes, Aschendorff,
Münster 1979, 203 Seiten.

Niels Stensen ist wohl eine der interessante-
sten und sympathischsten Gestalten des 17. Jahr-
hunderts. Als Wissenschaftler (Anatom, Biolo-
ge, Paläontologe, Geologe und Kristallograph)
war er eine europäische Grösse schlechthin. Zu
seinem Bekanntenkreis gehörten Spinoza und
Leibniz. Auf der Höhe seiner wissenschaftlichen
Karriere konvertierte Stensen in Florenz zur ka-
tholischen Kirche und wurde Priester. Papst In-
nozenz XI. ernannte ihn für die Diaspora des

Nordens zum Apostolischen Vikar von Hanno-

ver. Eine Zeitlang wirkte er unter erschwerten
Umständen als Weihbischof in Münster, Westfa-
len. Seine letzten Jahre verbrachte er in dornen-
voller Diasporasituation in Hamburg und
Schwerin.

Während die erste Lebenshälfte Stensens ei-

ne interessante Epoche der Wissenschafts- und

Philosophiegeschichte darstellt, ist die zweite

Etappe, die des Priesters und Bischofs, kirchen-
historisch durch die Situation im deutschen Nor-
den aufschlussreich. Es sind die immer noch un-
geklärten konfessionellen Zustände im deut-
sehen Norden, wo die Konfession des Fürsten
bestimmend ist und immer noch Änderungen
vorkommen. Es ist aber auch die Situation im
katholischen Fürstbistum Münster, wo die tri-

dentinische Reform noch wenig Boden gefasst
hat.

1959 hat Max Bierbaum, Münster, eine gut-
gemeinte, etwas rhetorische Stensenbiographie
geschrieben. Dieses Werk, das unbestritten gros-
se Qualitäten hatte, hat nun Professor Faller,
Freiburg, überarbeitet und mit allen Ergebnissen
der Stensenforschung der letzten zwanzig Jahre
ergänzt. Das nun wissenschaftlich bestens fun-
dierte und doch leicht lesbare Werk enthält auch
eine komplette Stensenbibliographie. Man er-
fährt auch den Stand des Beatifikationsprozes-
ses. Besonders zu erwähnen ist das abschliessen-
de Kapitel «Was hat Stensen unserer Zeit zu sa-

gen?» mit den grundsätzlichen Erwägungen zum
Verhältnis von Wissenschaft und Glauben.

Leo £7r//>?

Vergessene Gebetsschätze

Altspanische Gebete
zum Kirchenjahr
Ausgewählt und übersetzt von Antort
Thaler

Karton, 130 Seiten, Fr. 16.80

Das Besondere dieser Gebete, die bis
ins 3. und 4. Jahrhundert zurückrei-
chen, liegt in ihrer anschaulichen, bild-
haften Sprache.

Für
Kerzen

zu

Rudolf Müller AG
Tel. 071-75 15 24

9450 Altstätten SG

Katholischer Geistlicher sucht Stelle als

Hausgeistlicher
oder ruhige Unterkunft in einem abgeschlossenen
Appartement. Angebote unter Chiffre Nr. 1219 an
Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 1027, 6002
Luzern.

Wegkreuz
Holz, Heiland geschnitzt, 1,10x 60cm, Fr. 2500.-.

Bilder-Bibel
40 handkol. Lithos, Steindruck, 45x60 cm,
Fr. 2000.-.
H. Sigrist, Richard-Wagner-Weg 11, 6005 Luzern.

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)

Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400

Ich möchte gerne an 3-5 Halbtagen in der Woche als

Pfarreisekretärin
arbeiten. Bevorzugtes Arbeitsgebiet: Freiamt/Seetal. Im Frühjahr be-

ginne ich die Ausbildung zur nebenamtlichen Katechetin und könnte
dann auch diese Aufgabe in Ihrer Pfarrei übernehmen.

Gerne erwarte ich Ihre Offerte unter Chiffre Nr. 1 220 an die Schweiz.
Kirchenzeitung, Postfach 1027, 6002 Luzern.

Zentralvorstand der Vereinigung der
Pfarrhaushälterinnen

Ab sofort werden wir in unserer Zeitschrift
«maria und martha» die Namen jener Prie-

ster veröffentlichen, die eine Haushälterin
suchen.

Bitte melden Sie sich direkt beim Redaktor
P. Ratbert, Rothenfluh, Kapuzinerkloster,
4143 Dornach.

Die Pfarreien Entlebuch und Hasle suchen auf
Frühjahr 1981 einen

Katecheten

Aufgaben- Erteilung von Religionsunterricht, vor allem an der
kreis: Oberstufe in Entlebuch und Hasle, evtl. auch eini-

ge Stunden in Escholzmatt. Mitarbeit bei Kinder-
und Jugendgottesdiensten. Mithilfe in der Jugend-
und Pfarreiarbeit nach Neigung und Fähigkeit.

Wir bieten: zeitgemässe Besoldung inkl. Sozialleistungen, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und abwechslungs-
reiches Arbeitsgebiet.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stellen mit
Ihnen gerne ein interessantes Arbeitsprogramm
zusammen.

Für die Beantwortung allfälliger Fragen wenden Sie
sich an Pfarrer Karl Mattmann, Entlebuch, Telefon
041-7212 68.

Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind zu
richten an den Präsidenten der Katholischen Kirch-
gemeinde Entlebuch, Herrn Nikiaus Felder, Höchi,
6162 Entlebuch.
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Mitder
dreifachen
Garantie

Die Kirchgemeinde Küssnacht a.R. sucht auf Frühjahr 1981

Katecheten / Katechetin

Aufgabenbereich:
- Religionsunterricht an der Mittel- und Oberstufe
- Mitgestaltung von Schülergottesdiensten
- Mithilfe in der Pfarreiarbeit, je nach Neigung und Fähigkeit

Wir bieten:
- zeitgemässe Besoldung, inkl. Sozialleistungen
- angenehme Zusammenarbeit
- abwechslungsreiches Arbeitsgebiet

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Wenden Sie sich bitte an:
Werner Durrer, Pfarrer, 6403 Küssnacht, Tel. 041-81 1129, oder
W. Küchler, Blattliring 12, 6403 Küssnacht, Tel. 041-81 2430.

KEEL & CO. AG
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9428 Walzenhausen
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LIENERT0 KERZEN
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Coupon für Gratismuster

Name

Adresse
PLZ Ort

Echtes

Garant»®

AETERNA
Ewiglichtöl -Kerzen
- aus guten Gründen die am meisten gebrannten.

In traditioneller Qualität, von absoluter Reinheit,
entsprechend der liturgischen Empfehlung.

Es gibt keine besseren.

Bei Ihrem Fachhändler, Ihrem Kerzen-Lieferanten
Wir weisen Ihnen naheliegende Bezugsquellen

aber auch gerne nach.

AETERNA Lichte GmbH & Co KG
Postfach 11 23 42, 2000 Hamburg 11

In der Schweiz zu beziehen durch die Firmen:

Herzog AG, 6210 Sursee
Gebr. Lienert AG, 8840 Einsiedeln
Severin Andrey, Route de la Carrière 23,1700 Fribourg
Rudolf Müller AG, 9450 Altstätten/St. Gallen
Jos. Wirth, Stiftsgebäude, 9000 St. Gallen
H.Hongier, Wachswarenfabrik, Bahnhofstr. 27, 9450 Altstätten
Oeuvre Saint-Augustin, rue de Lausanne 88,1700 Fribourg


	

